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FU-Mitteilungen 
Erste Ordnung zur Änderung der Studien- und 
Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Italienstudien des Fachbereichs Philosophie und 
Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Teilgrundordnung
(Erprobungsmodell) der Freien Universität Berlin vom
27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen 24/1998) hat der
Fachbereichsrat des Fachbereichs Philosophie und
Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin am
14. Februar 2018 die folgende Erste Ordnung zur Ände-
rung der Studien- und Prüfungsordnung für den Bache-
lorstudiengang Italienstudien des Fachbereichs Philo-
sophie und Geisteswissenschaften der Freien Universi-
tät Berlin vom 19. April 2017 (FU-Mitteilungen 12/2017,
S. 183) erlassen: *

Artikel I

1. Im Inhaltsverzeichnis wird unter § 1 neu § 1 a Propä-
deutikum eingefügt. 

2. Unter § 1 wird nach dem Text neu § 1 a wie folgt ein-
gefügt:

§ 1 a
Propädeutikum

Für Studienbewerberinnen und Studienbewerber für
den Bachelorstudiengang, die nicht die für den Bache-
lorstudiengang erforderlichen Kenntnisse der italieni-
schen Sprache gemäß der Zugangssatzung für die
Bachelorstudiengänge des Fachbereichs Philosophie
und Geisteswissenschaften der Freien Universität
Berlin besitzen, wird ein einjähriges Propädeutikum
angeboten. 

Artikel II

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung
in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Universität
Berlin) in Kraft.

* Diese  Ordnung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin
am 12. März 2018 bestätigt worden.
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Zweite Ordnung zur Änderung der Studien- und 
Prüfungsordnung des Fachbereichs Philosophie 

und Geisteswissenschaften der Freien Universität 
Berlin für den Bachelorstudiengang Italienische 
Philologie, für das 60-Leistungspunkte-Modul-

angebot Italienische Philologie im Rahmen anderer 
Studiengänge, für das 60-Leistungspunkte-Modul-
angebot Italienisch im Rahmen anderer Studien-

gänge, für das 30-Leistungspunkte-Modulangebot 
Italienisch mit sprachlichen Vorkenntnissen im Rah-
men anderer Studiengänge und das 30-Leistungs-
punkte-Modulangebot Italienisch ohne sprachliche 
Vorkenntnisse im Rahmen anderer Studiengänge 

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Teilgrundordnung
(Erprobungsmodell) der Freien Universität Berlin vom
27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen 24/1998) hat der
Fachbereichsrat des Fachbereichs Philosophie und
Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin am
14. Februar 2018 die folgende Zweite Ordnung zur
Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den
Bachelorstudiengang  Italienische  Philologie,  für  das
60-Leistungspunkte-Modulangebot Italienische Philolo-
gie im Rahmen anderer Studiengänge, für das 60-Leis-
tungspunkte-Modulangebot Italienisch im Rahmen an-
derer Studiengänge, für das 30-Leistungspunkte-Modul-
angebot Italienisch mit sprachlichen Vorkenntnissen im
Rahmen anderer Studiengänge und das 30-Leistungs-
punkte-Modulangebot Italienisch ohne sprachliche Vor-
kenntnisse im Rahmen anderer Studiengänge vom
20. Mai 2015 (FU-Mitteilungen 28/2015, S. 1159), ge-
ändert am 10. Februar 2016 (FU-Mitteilungen 14/2016,
S. 238), erlassen: *

Artikel I

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach „§ 5 Wiederholung
von Prüfungsleistungen“ Folgendes eingefügt: 

„§ 5 a Propädeutikum“. 

2. Nach § 5 wird ein neuer § 5 a wie folgt eingefügt:

§ 5 a
Propädeutikum

Für Studienbewerberinnen und Studienbewerber für
den Bachelorstudiengang, die nicht die für den Bache-
lorstudiengang erforderlichen Kenntnisse der italieni-
schen Sprache gemäß der Zugangssatzung für die
Bachelorstudiengänge des Fachbereichs Philosophie
und Geisteswissenschaften der Freien Universität Ber-
lin und dieser Ordnung besitzen, wird ein einjähriges
Propädeutikum angeboten. Gleiches gilt für Studien-
bewerberinnen und Studienbewerber für das 60-Leis-
tungspunkte-Modulangebot Italienische Philologie, die
beabsichtigen nach Abschluss des Bachelorstudien-
gangs einen lehramtsbezogenen Masterstudiengang
zu belegen und nicht die für das 60-LP-Modulangebot
Italienische Philologie erforderlichen Kenntnisse der
italienischen Sprache gemäß dieser Ordnung besit-
zen.

Artikel II

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung
in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Universität
Berlin) in Kraft.

* Diese  Ordnung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin
am 12. März 2018 bestätigt worden.
FU-Mitteilungen 11/2018 vom 19.03.2018  149



FU-Mitteilungen 
Zweite Ordnung zur Änderung der Studien- und 
Prüfungsordnung des Fachbereichs Philosophie 

und Geisteswissenschaften der Freien Universität 
Berlin für den Bachelorstudiengang Spanische 

Philologie mit Lateinamerikanistik, für das 60-Leis-
tungspunkte-Modulangebot Spanische Philologie 

mit Lateinamerikanistik im Rahmen anderer 
Studiengänge, für das 60-Leistungspunkte-Modul-

angebot Spanisch im Rahmen anderer Studien-
gänge, für das 30-Leistungspunkte-Modulangebot 

Spanisch mit sprachlichen Vorkenntnissen 
im Rahmen anderer Studiengänge und das 

30-Leistungspunkte-Modulangebot Spanisch 
ohne sprachliche Vorkenntnisse im Rahmen 

anderer Studiengänge 

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Teilgrundordnung
(Erprobungsmodell) der Freien Universität Berlin vom
27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen 24/1998) hat der
Fachbereichsrat des Fachbereichs Philosophie und
Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin am
14. Februar 2018 die folgende Zweite Ordnung zur
Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den
Bachelorstudiengang Spanische Philologie mit Latein-
amerikanistik, für das 60-Leistungspunkte-Modulange-
bot Spanische Philologie mit Lateinamerikanistik im
Rahmen anderer Studiengänge, für das 60-Leistungs-
punkte-Modulangebot Spanisch im Rahmen anderer
Studiengänge, für das 30-Leistungspunkte-Modulange-
bot Spanisch mit sprachlichen Vorkenntnissen im Rah-
men anderer Studiengänge und das 30-Leistungs-
punkte-Modulangebot Spanisch ohne sprachliche Vor-
kenntnisse im Rahmen anderer Studiengänge vom
20. Mai 2015 (FU-Mitteilungen 28/2015, S. 1212), ge-

ändert am 10. Februar 2016 (FU-Mitteilungen 14/2016,
S. 239), erlassen: *

Artikel I

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach „§ 5 Wiederholung
von Prüfungsleistungen“ Folgendes eingefügt: 

„§ 5 a Propädeutikum“. 

2. Nach § 5 wird ein neuer § 5 a wie folgt eingefügt:

§ 5 a
Propädeutikum

Für Studienbewerberinnen und Studienbewerber für
den Bachelorstudiengang, die nicht die für den Bache-
lorstudiengang erforderlichen Kenntnisse der spani-
schen Sprache gemäß der Zugangssatzung für die
Bachelorstudiengänge des Fachbereichs Philosophie
und Geisteswissenschaften der Freien Universität Ber-
lin besitzen, wird ein einjähriges Propädeutikum an-
geboten. Gleiches gilt für Studienbewerberinnen und
Studienbewerber für das 60-Leistungspunkte-Modul-
angebot Spanische Philologie mit Lateinamerikanistik,
die beabsichtigen nach Abschluss des Bachelorstu-
diengangs einen lehramtsbezogenen Masterstudien-
gang zu belegen und nicht die für das 60-LP-Modul-
angebot Spanische Philologie mit Lateinamerikanistik
erforderlichen Kenntnisse der spanischen Sprache ge-
mäß dieser Ordnung besitzen.

Artikel II

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung
in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Universität
Berlin) in Kraft.

* Diese  Ordnung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin
am 12. März 2018 bestätigt worden.
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Studien- und Prüfungsordnung des Fachbereichs 
Philosophie und Geisteswissenschaften der Freien 

Universität Berlin für den Bachelorstudiengang 
Französische Philologie, für das 60-Leistungs-

punkte-Modulangebot Französische Philologie im 
Rahmen anderer Studiengänge, für das 60-Leis-

tungspunkte-Modulangebot Französisch im 
Rahmen anderer Studiengänge, für das 30-Leis-

tungspunkte-Modulangebot Französisch mit 
sprachlichen Vorkenntnissen im Rahmen anderer 

Studiengänge und das 30-Leistungspunkte-Modul-
angebot Französisch ohne sprachliche Vorkennt-

nisse im Rahmen anderer Studiengänge

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Teilgrundordnung
(Erprobungsmodell) der Freien Universität Berlin vom
27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen 24/1998) hat der
Fachbereichsrat des Fachbereichs Philosophie und
Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin am
14. Februar 2018 die folgende Studien- und Prüfungs-
ordnung für den Bachelorstudiengang Französische
Philologie, für das 60-Leistungspunkte-Modulangebot
Französische Philologie im Rahmen anderer Stu-
diengänge, für das 60-Leistungspunkte-Modulangebot
Französisch  im  Rahmen  anderer  Studiengänge,  für
das 30-Leistungspunkte-Modulangebot Französisch mit
sprachlichen Vorkenntnissen im Rahmen anderer Stu-
diengänge und das 30-Leistungspunkte-Modulangebot
Französisch ohne sprachliche Vorkenntnisse im Rah-
men anderer Studiengänge erlassen: *

Inhaltsverzeichnis

1. Abschnitt: Allgemeiner Teil
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Studienberatung und Studienfachberatung
§ 3 Prüfungsausschuss
§ 4 Lehr- und Lernformen
§ 5 Wiederholung von Prüfungsleistungen

2. Abschnitt: Bachelorstudiengang Französische 
Philologie

§ 6 Qualifikationsziele 
§ 7 Studieninhalte 
§ 8 Regelstudienzeit
§ 9 Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen
§ 10 Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung 

(ABV)
§ 11 Studienbereich Lehramtsbezogene Berufswissen-

schaften für Integrierte Sekundarschulen und 
Gymnasien (LBW-ISS-GYM)

§ 12 Bachelorarbeit

§ 13 Auslandsstudium

§ 14 Studienabschluss

3. Abschnitt: 60-Leistungspunkte-Modulangebot 
Französische Philologie im Rahmen 
anderer Studiengänge [mit sprach-
lichen Vorkenntnissen]

§ 15 Zugangsvoraussetzungen

§ 16 Qualifikationsziele 

§ 17 Studieninhalte 

§ 18 Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

4. Abschnitt: 60-Leistungspunkte-Modulangebot 
Französisch im Rahmen anderer 
Studiengänge [ohne sprachliche 
Vorkenntnisse]

§ 19 Zugangsvoraussetzung

§ 20 Qualifikationsziele

§ 21 Studieninhalte

§ 22 Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

5. Abschnitt: 30-Leistungspunkte-Modulangebot 
Französisch mit sprachlichen 
Vorkenntnissen im Rahmen anderer 
Studiengänge 

§ 23 Zugangsvoraussetzungen 

§ 24 Qualifikationsziele 

§ 25 Studieninhalte 

§ 26 Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen 

6. Abschnitt: 30-Leistungspunkte-Modulangebot 
Französisch ohne sprachliche 
Vorkenntnisse im Rahmen anderer 
Studiengänge 

§ 27 Zugangsvoraussetzungen 

§ 28 Qualifikationsziele 

§ 29 Studieninhalte 

§ 30 Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen 

7. Abschnitt: Schlussbestimmungen
§ 31 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

Anlagen
Anlage 1: Modulbeschreibungen

Anlage 2: Exemplarische Studienverlaufspläne:

2.1 Exemplarischer Studienverlaufsplan für 
den Bachelorstudiengang Französische 
Philologie

2.2 Exemplarischer Studienverlaufsplan für 
das 60-LP-Modulangebot Französische 
Philologie im Rahmen anderer Studien-
gänge 

* Diese  Ordnung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin
am 12. März 2018 bestätigt worden.
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2.3 Exemplarischer Studienverlaufsplan für 
das 60-LP-Modulangebot Französisch 
im Rahmen anderer Studiengänge

2.4 Exemplarischer Studienverlaufsplan für 
das 30-LP-Modulangebot Französisch 
mit sprachlichen Vorkenntnissen im 
Rahmen anderer Studiengänge

2.5 Exemplarischer Studienverlaufsplan für 
das 30-LP-Modulangebot Französisch 
ohne sprachliche Vorkenntnisse im 
Rahmen anderer Studiengänge

Anlage 3: Zeugnis (Muster) 

Anlage 4: Urkunde (Muster)

1. Abschnitt: 
Allgemeiner Teil

§ 1
Geltungsbereich

Diese Ordnung regelt Ziele, Inhalt und Aufbau des Bache-
lorstudiengangs Französische Philologie (Bachelorstu-
diengang) sowie des 60-Leistungspunkte-Modulangebots
Französische Philologie im Rahmen anderer Studien-
gänge (60-LP-Modulangebot Französische Philologie)
und des 60-Leistungspunkte-Modulangebots Franzö-
sisch im Rahmen anderer Studiengänge (60-LP-Modul-
angebot Französisch) und des 30-Leistungspunkte-
Modulangebots Französisch mit sprachlichen Vorkennt-
nissen im Rahmen anderer Studiengänge (30-LP-Mo-
dulangebot  mit  sprachlichen  Vorkenntnissen) und das
30-Leistungspunkte-Modulangebot Französisch ohne
sprachliche Vorkenntnisse (30-LP-Modulangebot ohne
sprachliche Vorkenntnisse) des Fachbereichs Philoso-
phie und Geisteswissenschaften der Freien Universität
Berlin und in Ergänzung zur Rahmenstudien- und -prü-
fungsordnung der Freien Universität Berlin (RSPO) An-
forderungen und Verfahren für die Erbringung von Stu-
dien- und Prüfungsleistungen (Leistungen) im Bachelor-
studiengang sowie im 60-LP-Modulangebot Französi-
sche Philologie, im 60-LP-Modulangebot Französisch, im
30-LP-Modulangebot mit sprachlichen Vorkenntnissen
und im 30-LP-Modulangebot ohne sprachliche Vorkennt-
nisse.

§ 2 
Studienberatung und Studienfachberatung

(1) Die allgemeine Studienberatung wird von der Zen-
traleinrichtung Studienberatung und Psychologische Be-
ratung der Freien Universität Berlin durchgeführt.

(2) Ein Besuch der Studienfachberatung wird – ins-
besondere zu Beginn des ersten Fachsemesters und im
vierten Fachsemester – dringend empfohlen. Die Stu-
dienfachberatung wird von Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrern des Instituts für Romanische Philo-

logie des Fachbereichs Philosophie und Geisteswissen-
schaften der Freien Universität Berlin sowie mindestens
einer studentischen Hilfskraft durchgeführt. Sie unter-
stützen die Studentinnen und Studenten durch fach-
spezifische, individuelle Beratung, insbesondere zum
Aufbau und zur Durchführung des Studiums, zur Planung
eines Auslandsaufenthaltes, zum Erwerb der Leistungs-
nachweise, zur Wahl von Studienschwerpunkten und
zum wissenschaftlichen Arbeiten. 

(3) Für Beratungen zur sprachpraktischen und lan-
deskundlichen Ausbildung sind die in der Sprachpraxis
tätigen hauptamtlichen Lehrkräfte der Zentraleinrichtung
Sprachenzentrum und des Instituts für Romanische
Philologie zuständig.

§ 3 
Prüfungsausschuss

Zuständig für die Organisation der Prüfungen und die
übrigen in der RSPO genannten Aufgaben ist der vom
Fachbereichsrat des Fachbereichs Philosophie und
Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin ein-
gesetzte Prüfungsausschuss.

§ 4 
Lehr- und Lernformen

(1) Im Rahmen des Lehrangebots werden folgende
Lehr- und Lernformen angeboten:

1. Grundkurs (GK): Dieser führt in die Inhalte und Metho-
den der einzelnen Studiengebiete ein. 

2. Sprachpraktische Übung (spÜ): Diese dient der Ver-
mittlung von handlungsbezogenen kommunikativen
Kompetenzen in modernen Fremdsprachen. Sie er-
fordert eine aktive Teilnahme am Unterrichtsgespräch
und enthält in Abhängigkeit vom jeweiligen Eingangs-
niveau der Studentinnen und Studenten, den be-
handelten Textsorten und den Qualifikationszielen
vielfältige Formen der eigenständigen und koopera-
tiven Spracharbeit, die in kontinuierlicher Rückkopp-
lung mit der Lehrkraft innerhalb und außerhalb der
Präsenzzeit erbracht werden. Die Lehrform „Sprach-
praktische Übung“ entspricht zu 50 % der Lehrform
„Konversationsübung“ und zu 50 % der Lehrform
„Lektürekurs“ im Sinne der Verordnung über die
Kapazitätsermittlung, die Curricularnormwerte und
die Festsetzung von Zulassungszahlen (Kapazitäts-
verordnung – KapVO).

3. Proseminar (PS): Dieses dient der Vertiefung von
Lerninhalten, zum Beispiel durch Erschließung der
jeweiligen wissenschaftlichen Literatur und der typi-
schen Arbeitsmethoden des Faches. Die vorrangige
Arbeitsform ist eine aktive Teilnahme in gemein-
samen Diskussionen auf der Grundlage des Einzel-
studiums der Primär- und Sekundärliteratur.
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4. Hauptseminar (HS): Dieses dient der intensiven Aus-
einandersetzung mit exemplarischen Themenberei-
chen und der Einübung selbstständigen wissenschaft-
lichen Arbeitens. Die vorrangigen Arbeitsformen sind
die durch Seminargespräche begleitete Lektüre von
Primärtexten und Fachliteratur sowie die selbstständig
erarbeitete mündliche und/oder schriftliche Präsenta-
tion der Lektüreergebnisse. Der Selbststudienanteil ist
deutlich höher als im Proseminar. 

5. Vorlesung (V): Diese vermittelt entweder einen Über-
blick über einen größeren Gegenstandsbereich des
Faches und seine methodischen bzw. theoretischen
Grundlagen oder Kenntnisse über ein spezielles
Stoffgebiet und seine Forschungsprobleme und dient
damit der Darstellung allgemeiner Zusammenhänge
und theoretischer Grundlagen. Die vorrangige Lehr-
form ist der Vortrag der jeweiligen Lehrkraft. 

(2) Die Lehr- und Lernformen gemäß Abs. 1 können
in Blended-Learning-Arrangements erprobt werden. Das
Präsenzstudium wird hierbei in angemessener Art und
angemessenem Umfang mit elektronischen Internet-
basierten Medien (E-Learning) verknüpft. Dabei können
ausgewählte Lehr- und Lernaktivitäten über die zen-
tralen E-Learning-Anwendungen der Freien Universität
Berlin angeboten und von den Studentinnen und Stu-
denten einzeln oder in einer Gruppe selbstständig und/
oder betreut bearbeitet werden. Blended Learning kann
in der Durchführungsphase (Austausch und Diskussion
von Lernobjekten, Lösung von Aufgaben, Intensivierung
der Kommunikation zwischen den Lernenden und Leh-
renden) bzw. in der Nachbereitungsphase (Lernerfolgs-
kontrolle, Transferunterstützung) eingesetzt werden. 

§ 5
Wiederholung von Prüfungsleistungen

(1) Im Falle des Nichtbestehens dürfen studienbeglei-
tende Prüfungsleistungen dreimal, die Bachelorarbeit
einmal wiederholt werden.

(2) Mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertete
Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden.

2. Abschnitt: 
Bachelorstudiengang Französische Philologie

§ 6 
Qualifikationsziele

(1) Die Absolventinnen und Absolventen des Bache-
lorstudiengangs kennen erste wissenschaftliche Grund-
lagen der allgemeinen, romanischen und französischen
Sprach- und Literaturwissenschaft. Sie sind mit den zen-
tralen Fachtermini vertraut und in der Lage, sprachwis-
senschaftliche und literaturwissenschaftliche Methoden
selbstständig auf wissenschaftliche Fragestellungen,
auch unter Berücksichtigung von Genderaspekten, an-
zuwenden. Die Absolventinnen und Absolventen sind in

der Lage, ihre in der Landeskunde erworbene interkultu-
relle Kompetenz zu nutzen, um regionale, politische,
soziale, kulturelle und wirtschaftliche Charakteristika
Frankreichs und Ländern der Frankophonie, auch in
ihrer historischen Dimension, einzuschätzen und deren
Auswirkung auf sprachliche und literarische Phänomene
zu erfassen. Die Absolventinnen und Absolventen des
Bachelorstudiengangs beherrschen die französische
Sprache auf dem Niveau C1.1 des Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Ihre
landeskundlichen Kenntnisse und Fertigkeiten ermög-
lichen es ihnen, in verschiedenen Realsituationen der
Zielsprache handlungsfähig zu sein. Die Absolventinnen
und Absolventen beherrschen die praktischen Aspekte
des wissenschaftlichen Arbeitens.

(2) Die Absolventinnen und Absolventen verfügen
über überfachliche Kompetenzen, die sie für angren-
zende Berufsfelder qualifizieren. Sie können eigenstän-
dig Recherchen zu konkreten Fragestellungen durchfüh-
ren und sich benötigte Informationen unter Einsatz neuer
Medien beschaffen. Ihre analytische Herangehensweise
ermöglicht ihnen eine schnelle und selbstständige Ein-
arbeitung in neue Sachverhalte. Sie sind in der Lage, ihre
Arbeitsergebnisse sowohl mündlich als auch schriftlich in
sprachlich angemessener Ausdrucksweise strukturiert
zu präsentieren bzw. zu verfassen und die Adressatinnen
und Adressaten zielgerichtet in das jeweilige Thema ein-
zuführen. Die Absolventinnen und Absolventen arbeiten
termingerecht und verfügen sowohl über Teamfähigkeit
als auch über kommunikative und soziale Kompetenzen.

(3) Das erfolgreiche Studium des Bachelorstudien-
gangs bereitet auf einen anschließenden Masterstudien-
gang vor; die Belegung des Studienbereichs LBW-ISS-
GYM ist Voraussetzung für einen anschließenden Lehr-
amtsmasterstudiengang. Des Weiteren ist eine Tätigkeit
in verschiedenen Berufsfeldern möglich, wie Wissen-
schaft, Bibliotheks- und Verlagswesen, Presse und an-
dere Medien, Erwachsenenbildung, Kulturmanagement
und -vermittlung sowie andere fremdsprachenbezogene
Tätigkeiten, Organisations- und Kommunikationsma-
nagement, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusbranche oder
Arbeitsbereiche in nationalen und internationalen Institu-
tionen. 

§ 7
Studieninhalte

(1) Der Bachelorstudiengang setzt sich im Kernfach
aus den folgenden Studienbereichen zusammen:
1. Sprachpraxis:

– die Entwicklung der vier Grundfertigkeiten Lesen,
Hören, Sprechen und Schreiben unter Bezug auf
die anwendungsbezogenen Niveaustufen des GER

– die Entwicklung von Strategien der Sprachmittlung
– die Entwicklung von Strategien des Spracherwerbs

und der Sprachverwendung sowie des eigenstän-
digen und kooperativen Lernens
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2. Sprachwissenschaft:
– Grundlagen, Theorien und Methoden der allge-

meinen, der romanischen und der französischen
Sprachwissenschaft

– das Sprachsystem des Französischen und seine
Verwendung

– Variation des Französischen und Sprachge-
schichte, ggf. unter Berücksichtigung weiterer gal-
loromanischer Varietäten

– weitere Aspekte der französischen, romanischen
und allgemeinen Sprachwissenschaft in ihren sozio-
kulturellen, biologischen und sonstigen interdiszipli-
nären sowie anwendungsbezogenen Zusammen-
hängen

3. Literaturwissenschaft:
– Theorien und Methoden der Literaturwissenschaft
– Literaturgeschichte in ihrem Verlauf
– Textanalyse und -interpretation
– Literatur und nichtliterarische Textsorten; Literatur

und andere Künste bzw. Medien
4. Landeskunde:

Gegenstand der Landeskunde sind gesellschaftliche
und kulturelle Gegebenheiten der frankophonen
Sprachräume (z. B. Geographie, Geschichte, Politik,
Wirtschaft, Philosophie, Kunst, Alltags- und Regional-
kulturen, Medien, soziale Systeme) unter Berücksich-
tigung von Genderaspekten.
(2) Im Studienbereich Literaturwissenschaft gemäß

Abs. 1 Nr. 3 müssen im Verlauf des Bachelorstudien-
gangs mindestens zwei unterschiedliche literarische
Hauptgattungen (Lyrik, Dramatik, Narrativik) vertieft be-
handelt werden. Neben der Literatur ab dem ausgehen-
den 19. Jahrhundert müssen mindestens zwei weitere
zentrale Epochen der französischsprachigen Literatur
studiert werden. In jedem Modul des Studienbereichs
besteht die Möglichkeit, mindestens eine Hauptgattung
gemäß Satz 1 und mindestens eine Epoche gemäß
Satz 2 zu wählen.

§ 8
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester.

§ 9
Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

(1) Im Rahmen des Bachelorstudiengangs sind ins-
gesamt Leistungen im Umfang von 180 Leistungspunk-
ten (LP) zu erbringen. Der Bachelorstudiengang gliedert
sich in:
1. das Kernfach Französische Philologie im Umfang von

90 LP einschließlich der Bachelorarbeit im Umfang
von 10 LP,

2. ein gewähltes 60-LP-Modulangebot aus einem ande-
ren fachlichen Bereich oder zwei gewählte 30-LP-Mo-
dulangebote aus zwei anderen fachlichen Bereichen. 

3. den Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung
(ABV) oder Lehramtsbezogene Berufswissenschaft
für Integrierte Sekundarschulen und Gymnasien
(LBW-ISS-GYM) im Umfang von 30 LP.

(2) Im Kernfach Französische Philologie sind fol-
gende Module zu absolvieren:

1. Sprachpraxis:

– Französisch Aufbaumodul I (6 LP),

– Französisch Aufbaumodul II (6 LP),

– Französisch Aufbaumodul III (6 LP) und

– Französisch Vertiefungsmodul (6 LP).

2. Sprachwissenschaft:

– Basismodul Ia: Einführung in die Beschreibungs-
ebenen des französischen Sprach-
systems (6 LP) und

– Basismodul IIa: Variation und Wandel der fran-
zösischen Sprache sowie weitere
Teilgebiete der französischen
Sprachwissenschaft (8 LP).

3. Literaturwissenschaft:

– Basismodul Ia: Grundbegriffe und Methoden der
französischen Literaturwissen-
schaft (6 LP) und

– Basismodul IIa: Literaturgeschichte und Methoden
der Textanalyse (8 LP).

4. Landeskunde:

– Basismodul Ia: Landeskunde Frankreich/Franko-
phonie (6 LP).

5. Im Studienbereich Sprachwissenschaft und im Studien-
bereich Literaturwissenschaft muss zusätzlich jeweils
ein Aufbaumodul absolviert werden. Hinzu kommt die
Bachelorarbeit im Umfang von 10 LP, die im Studien-
bereich Sprachwissenschaft oder im Studienbereich
Literaturwissenschaft anzufertigen ist. 

a) Sprachwissenschaft

Aufbaumodul Typ 1: Ausbau von Teilbereichen
der französischen Sprach-
wissenschaft (12 LP) oder

Aufbaumodul Typ 2: Exemplarischer Ausbau von
Teilbereichen der franzö-
sischen Sprachwissenschaft
und interdisziplinäre Bezüge
(10 LP)

b) Literaturwissenschaft

Aufbaumodul Typ 1: Literaturwissenschaftliche
Textanalyse und Perspek-
tiven der Forschung (12 LP)
oder
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Aufbaumodul Typ 2: Literaturwissenschaftliche
Textanalyse und interdiszipli-
näre Perspektiven (10 LP).

Wird das Aufbaumodul Typ 1 in der Sprachwissen-
schaft gewählt, ist das Aufbaumodul Typ 2 im Bereich
der Literaturwissenschaft zu absolvieren. Wird das
Aufbaumodul Typ 2 in der Sprachwissenschaft ge-
wählt, ist das Aufbaumodul Typ 1 im Bereich der Lite-
raturwissenschaft zu absolvieren.

(3) Als 60- und als 30-LP-Modulangebote gemäß
Abs. 1 Nr. 2 wählbar sind Modulangebote der Fach-
bereiche und der Zentralinstitute der Freien Universität
Berlin, sofern den Studentinnen und Studenten des Ba-
chelorstudiengangs durch Beschluss des jeweils zu-
ständigen Organs die Wählbarkeit zugesichert worden
ist. Dies gilt für Modulangebote der anderen Universitä-
ten der Länder Berlin und Brandenburg entsprechend.
Eine Liste der für Studentinnen und Studenten des
Bachelorstudiengangs wählbaren Modulangebote wird
rechtzeitig an geeigneter Stelle veröffentlicht.

(4) Beabsichtigen Studentinnen und Studenten, nach
Abschluss des Bachelorstudiengangs einen lehramts-
bezogenen Masterstudiengang zu belegen, so müssen
sie im Rahmen des Bachelorstudiengangs neben dem
Kernfach ein 60-Leistungspunkte-Modulangebot für
eines der Fächer gemäß § 3 Lehramtszugangsverord-
nung (LZVO) in Verbindung mit der Anlage 2 zur LZVO
und den Studienbereich LBW-ISS-GYM absolvieren.
Der Katalog der in Betracht kommenden 60-Leistungs-
punkte-Modulangebote wird den Studieninteressentin-
nen und -interessenten sowie den Studentinnen und
Studenten rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt ge-
geben.

(5) Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte
und Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den
zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teil-
nahme, die zu erbringenden studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, die Angaben über die Pflicht zur regel-
mäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die
den Modulen jeweils zugeordneten Leistungspunkte, die
Regeldauer und die Angebotshäufigkeit informieren für
die Module des Bachelorstudiengangs die Modul-
beschreibungen in der Anlage 1. Für die Module des ge-
wählten 60-Leistungspunkte-Modulangebots oder der
gewählten 30-LP-Modulangebote gemäß Abs. 1 Nr. 2
wird auf die jeweilige Studien- und Prüfungsordnung
verwiesen.

(6) Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im
Bachelorstudiengang unterrichtet der exemplarische
Studienverlaufsplan in der Anlage 2 unter 2.1.

§ 10
Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung 

(ABV)

(1) Im Studienbereich ABV erwerben die Studentin-
nen und Studenten über die fachwissenschaftlichen Stu-

dien hinaus eine breitere wissenschaftliche Bildung und
weitere berufsfeldbezogene Kompetenzen zur Vorberei-
tung auf qualifikationsadäquate, auch international aus-
gerichtete berufliche Tätigkeiten nach dem Studium.

(2) Die Module des Studienbereichs ABV werden in
der Studienordnung und der Prüfungsordnung für den
Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung in Bache-
lorstudiengängen der Freien Universität Berlin (StO-ABV
und PO-ABV), sowie in der fachspezifischen Studien-
und Prüfungsordnung für den Studienbereich Allgemeine
Berufsvorbereitung in Bachelorstudiengängen des Fach-
bereichs Philosophie und Geisteswissenschaften in der
jeweils geltenden Fassung beschrieben. 

(3) Die Module des Studienbereichs ABV und darin
erbrachte Leistungen dürfen nicht mit Modulen und Leis-
tungen des Kernfachs gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und des
gewählten 60-LP-Modulangebots oder der gewählten
30-LP-Modulangebote gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 überein-
stimmen. 

§ 11
Studienbereich Lehramtsbezogene 

Berufswissenschaft für Integrierte Sekundarschulen 
und Gymnasien (LBW-ISS-GYM)

(1) Die Module des Studienbereichs LBW-ISS-GYM
vermitteln den Studentinnen und Studenten erziehungs-
wissenschaftliches und fachdidaktisches Basiswissen,
ermöglichen eine theoriegeleitete Reflexion ihrer Lehr-
erfahrungen und bereiten auf der Grundlage der erwor-
benen Qualifikationen und Erfahrungen auf eine Berufs-
wahlentscheidung vor.

(2) Die Module des Studienbereichs LBW-ISS-GYM
werden in der Studienordnung für den Studienbereich
Lehramtsbezogene Berufswissenschaft für Integrierte
Sekundarschulen und Gymnasien im Rahmen von
Bachelorstudiengängen mit Lehramtsoption der Freien
Universität Berlin (SPO-LBW-ISS-GYM) beschrieben.

(3) Der Studienbereich LBW-ISS-GYM umfasst erzie-
hungswissenschaftliche und fachdidaktische Module.
Die Beratung zu den allgemeinen Regelungen des Stu-
dienbereichs wird von der Studienfachberaterin oder
dem Studienfachberater in Verbindung mit dem Zentrum
für Lehrerbildung durchgeführt.

(4) Die Module gemäß Abs. 1 und darin erbrachte
Leistungen dürfen nicht mit Modulen und Leistungen
des Kernfachs gemäß § 9 Abs.1 Nr. 1 und des gewähl-
ten 60-LP-Modulangebots gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 über-
einstimmen. 

§ 12
Bachelorarbeit

(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Studentin
oder der Student in der Lage ist, innerhalb einer vorge-
gebenen Frist eine fachlich relevante Fragestellung im
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Bereich der Sprach- oder Literaturwissenschaft selbst-
ständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbei-
ten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen und zu
bewerten. 

(2) Studentinnen und Studenten werden auf Antrag
zur Bachelorarbeit zugelassen, wenn sie bei Antrag-
stellung nachweisen, dass sie

1. im Bachelorstudiengang zuletzt an der Freien Univer-
sität Berlin immatrikuliert gewesen sind und

2. bereits Module im Umfang von mindestens 90 LP im
Bachelorstudiengang absolviert haben.

(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit
sind Nachweise über das Vorliegen der Voraussetzun-
gen gemäß Abs. 2 beizufügen, ferner die Bescheinigung
einer prüfungsberechtigten Lehrkraft über die Bereit-
schaft zur Übernahme der Betreuung der Bachelor-
arbeit. Der zuständige Prüfungsausschuss entscheidet
über den Antrag. Wird eine Bescheinigung über die
Übernahme der Betreuung der Bachelorarbeit gemäß
Satz 1 nicht vorgelegt, so setzt der Prüfungsausschuss
eine Betreuerin oder einen Betreuer ein.

(4) Der Prüfungsausschuss gibt in Abstimmung mit
der Betreuerin oder dem Betreuer das Thema der Ba-
chelorarbeit aus. Thema und Aufgabenstellung müssen
so beschaffen sein, dass die Bearbeitung innerhalb der
Bearbeitungsfrist abgeschlossen werden kann. Aus-
gabe und Fristeinhaltung sind aktenkundig zu machen. 

(5) Die Bachelorarbeit soll etwa 7 500 bis 9 000 Wör-
ter umfassen. Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-
arbeit beträgt 12 Wochen. War eine Studentin oder ein
Student über einen Zeitraum von mehr als sechs Wo-
chen aus triftigem Grund an der Bearbeitung gehindert,
entscheidet der Prüfungsausschuss, ob die Bachelor-
arbeit neu erbracht werden muss. Die Prüfungsleistung
hinsichtlich der Bachelorarbeit gilt für den Fall, dass der
Prüfungsausschuss eine erneute Erbringung verlangt,
als nicht unternommen. 

(6) Die Bachelorarbeit wird in der Regel auf Deutsch
verfasst. Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag die
Anfertigung der Bachelorarbeit in einer anderen Spra-
che gestatten, sofern die beiden Prüfungsberechtigten
diesem Antrag zugestimmt haben.

(7) Als Beginn der Bearbeitungszeit gilt das Datum
der Ausgabe des Themas durch den Prüfungsaus-
schuss. Das Thema kann einmalig innerhalb der ersten
drei Wochen zurückgegeben werden und gilt dann als
nicht ausgegeben. Bei der Abgabe hat die Studentin
oder der Student schriftlich zu versichern, dass sie oder
er die Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel
benutzt hat. Die Bachelorarbeit ist in drei maschinen-
schriftlichen gebundenen Exemplaren sowie in elektro-
nischer Form im Portable-Document-Format (PDF) ab-
zugeben. Die PDF-Datei muss den Text maschinenles-

bar und nicht nur grafisch enthalten; ferner darf sie keine
Rechtebeschränkung aufweisen.

(8) Die Bachelorarbeit ist innerhalb von vier Wochen
von zwei vom Prüfungsausschuss bestellten Prüfungs-
berechtigten mit einer schriftlichen Begründung zu be-
werten. Dabei soll die Betreuerin oder der Betreuer der
Bachelorarbeit eine oder einer der Prüfungsberechtigten
sein. 

(9) Die Bachelorarbeit ist bestanden, wenn die Note
für die Bachelorarbeit mindestens „ausreichend“ (4,0)
ist. 

(10) Die Anrechnung einer Leistung auf die Bachelor-
arbeit ist zulässig und kann beim Prüfungsausschuss
beantragt werden. Voraussetzung für eine solche An-
rechnung ist, dass sich die Prüfungsbedingungen und
die Aufgabenstellung der vorgelegten Leistung bezüg-
lich der Qualität, des Niveaus, der Lernergebnisse, des
Umfangs und des Profils nicht wesentlich von den Prü-
fungsbedingungen und der Aufgabenstellung einer im
Bachelorstudiengang zu erbringenden Bachelorarbeit,
die das Qualifikationsprofil des Bachelorstudiengangs in
besonderer Weise prägt, unterscheidet.

§ 13 
Auslandsstudium

(1) Den Studentinnen und Studenten wird ein Aus-
landsstudienaufenthalt nachdrücklich empfohlen. Im
Rahmen des Auslandsstudiums sollen Leistungen er-
bracht werden, die für den Bachelorstudiengang und er-
gänzende Studienbereiche anrechenbar sind.

(2) Dem Auslandsstudium soll der Abschluss einer
Vereinbarung zwischen der Studentin oder dem Studen-
ten, der zuständigen Stelle an der Zielhochschule sowie
der oder dem Studiengangsverantwortlichen mit Zustim-
mung der oder des Vorsitzenden des für den Bachelor-
studiengang zuständigen Prüfungsausschusses über die
Dauer des Auslandsaufenthalts, über die im Rahmen des
Auslandsaufenthalts zu erbringenden Leistungen, die
gleichwertig zu den Leistungen im Bachelorstudiengang
sein müssen, sowie die den Leistungen zugeordneten
Leistungspunkte vorausgehen. Vereinbarungsgemäß er-
brachte Leistungen werden angerechnet.

(3) Die Modulverantwortlichen unterstützen die Stu-
dentinnen und Studenten bei der Planung und Vorberei-
tung des Auslandsstudiums.

(4) Als geeigneter Zeitpunkt für einen Auslandsauf-
enthalt wird das dritte oder fünfte Fachsemester emp-
fohlen.

(5) Daneben gibt es auch die Möglichkeit, das inner-
halb des Studienbereichs ABV vorgesehene Berufs-
praktikum im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes zu
absolvieren. Dazu berät ausführlich der Career Service.
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§ 14
Studienabschluss

(1) Voraussetzung für den Studienabschluss ist, dass
die gemäß §§ 9 und 12 dieser Ordnung geforderten
Leistungen erbracht worden sind.

(2) Der Studienabschluss ist ausgeschlossen, soweit
die Studentin oder der Student an einer Hochschule im
gleichen Studiengang oder in einem Modul, welches mit
einem der im Bachelorstudiengang zu absolvierenden
und bei der Ermittlung der Gesamtnote zu berücksichti-
genden Module identisch oder vergleichbar ist, Leistun-
gen endgültig nicht erbracht oder Prüfungsleistungen
endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem schwe-
benden Prüfungsverfahren befindet.

(3) Dem Antrag auf Feststellung des Studienabschlus-
ses sind Nachweise über das Vorliegen der Vorausset-
zungen gemäß Abs. 1 und eine Versicherung beizu-
fügen, dass für die Person der Antragstellerin oder des
Antragstellers keiner der Fälle gemäß Abs. 2 vorliegt.
Über den Antrag entscheidet der zuständige Prüfungs-
ausschuss. 

(4) Aufgrund der bestandenen Prüfung wird der Hoch-
schulgrad Bachelor of Arts (B. A.) verliehen. Die Studen-
tinnen und Studenten erhalten ein Zeugnis und eine
Urkunde (Anlagen 3 und 4), sowie ein Diploma Supple-
ment (englische und deutsche Version). Darüber hinaus
wird eine Zeugnisergänzung mit Angaben zu den einzel-
nen Modulen und ihren Bestandteilen (Transkript) er-
stellt. Auf Antrag werden ergänzend englische Versio-
nen von Zeugnis und Urkunde ausgehändigt.

3. Abschnitt: 
60-Leistungspunkte-Modulangebot 

Französische Philologie im Rahmen anderer 
Studiengänge [mit sprachlichen Vorkenntnissen]

§ 15
Zugangsvoraussetzungen

(1) Zugangsvoraussetzung für das 60-LP-Modul-
angebot Französische Philologie ist die Zulassung zu
einem Bachelorstudiengang der Freien Universität Ber-
lin, dessen Kernfach nicht mehr als 90 LP umfasst, so-
weit dessen Kombinierbarkeit mit dem 60-LP-Modul-
angebot Französische Philologie nicht durch anderwei-
tige Regelungen ausgeschlossen ist. 

(2) Es sind Kenntnisse der französischen Sprache auf
der Niveaustufe B1 GER nachzuweisen. Der Nachweis
kann aufgrund eines von der Zentraleinrichtung Spra-
chenzentrum der Freien Universität Berlin durchgeführ-
ten Sprachtests erbracht werden.

§ 16 
Qualifikationsziele

(1) Die Absolventinnen und Absolventen des 60-LP-
Modulangebots Französische Philologie sind mit den
grundlegenden fachwissenschaftlichen Terminologien
und Methoden vertraut und können diese in Bezug auf
wissenschaftliche Fragestellungen, auch unter Berück-
sichtigung von Genderaspekten, anwenden. Sie beherr-
schen die französische Sprache in den vier Grundfertig-
keiten auf der Niveaustufe B2 GER. Ihre landeskund-
lichen Kenntnisse und Fertigkeiten ermöglichen es ihnen,
in verschiedenen Realsituationen der Zielsprache zu-
nehmend handlungsfähig zu sein.

(2) Ihre Ergebnisse präsentieren sie in mündlicher
und schriftlicher Form und beachten dabei die Regeln
wissenschaftlichen Arbeitens. Sie haben sich zusätzlich
vertieftes Wissen in einer Teildisziplin des Faches an-
geeignet und können fachspezifische Inhalte und Kon-
zepte nach bestimmten Kriterien zusammenstellen,
analysieren und kritisch werten. 

(3) Das erfolgreiche Studium bereitet in Abhängigkeit
vom gewählten Kernfach auf einen anschließenden
Masterstudiengang vor. Zudem ist eine Tätigkeit in ver-
schiedenen Berufsfeldern möglich. So zum Beispiel im
Bibliotheks- und Verlagswesen sowie Presse und an-
dere Medien, der Erwachsenenbildung, in Kulturma-
nagement und -vermittlung, Organisations- und Kom-
munikationsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Touris-
musbranche oder Arbeitsbereiche in nationalen und in-
ternationalen Institutionen.

§ 17
Studieninhalte

(1) Das 60-LP-Modulangebot Französische Philologie
umfasst folgende Studienbereiche:

1. Sprachpraxis,

2. Sprachwissenschaft,

3. Literaturwissenschaft und

4. Landeskunde.

(2) Die Inhalte der Studienbereiche entsprechen den
in § 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 geregelten Inhalten. 

(3) Soweit der Studienbereich Literaturwissenschaft
im  Aufbaumodul  belegt  wird,  muss  im  Rahmen  des
60-LP-Modulangebots Französische Philologie insge-
samt neben der Literatur ab dem ausgehenden 19. Jahr-
hundert mindestens eine weitere zentrale Epoche der
französischsprachigen Literatur studiert werden. In je-
dem Modul des Studienbereichs besteht die Möglichkeit,
mindestens eine Epoche gemäß Satz 1 zu wählen.
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§ 18
Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

(1) Im Rahmen des 60-LP-Modulangebots Französi-
sche Philologie sind folgende Module im Umfang von
insgesamt 60 LP zu absolvieren:

1. Sprachpraxis

– Französisch Aufbaumodul I (6 LP),

– Französisch Aufbaumodul II (6 LP) und

– Französisch Aufbaumodul III (6 LP).

2. Sprachwissenschaft

– Basismodul Ia: Einführung in die Beschreibungs-
ebenen des französischen Sprach-
systems (6 LP) und

– Basismodul IIa: Variation und Wandel der fran-
zösischen Sprache sowie weitere
Teilgebiete der französischen
Sprachwissenschaft (8 LP).

3. Literaturwissenschaft

– Basismodul Ia: Grundbegriffe und Methoden der
französischen Literaturwissen-
schaft (6 LP) und

– Basismodul IIa: Literaturgeschichte und Methoden
der Textanalyse (8 LP).

4. Landeskunde

– Basismodul Ia: Landeskunde Frankreich/Franko-
phonie (6 LP).

5. Zusätzlich muss ein Aufbaumodul entweder im Be-
reich Sprachwissenschaft oder im Bereich Literatur-
wissenschaft gewählt und absolviert werden:

a) Sprachwissenschaft

Aufbaumodul: Vertiefung und Ausbau exempla-
rischer Teilgebiete der französi-
schen Sprachwissenschaft (8 LP)
oder

b) Literaturwissenschaft

Aufbaumodul: Literaturwissenschaftliche Text-
analyse und -interpretation (8 LP).

(2) Studentinnen und Studenten, die im Kernfach ihres
Bachelorstudiengangs eine weitere romanische Philo-
logie studieren und dort das Basismodul Ia im Studien-
bereich Sprachwissenschaft belegt haben, können wäh-
len, ob sie im 60-LP-Modulangebot Französische
Philologie im Bereich der Sprachwissenschaft das Basis-
modul Ia „Einführung in die Beschreibungsebenen des
französischen Sprachsystems“ (6 LP) oder das Basis-
modul Ib „Grundlagen der französischen Sprachwissen-
schaft“ (6 LP) belegen. Die Wahl des Basismoduls Ib wird
empfohlen.

(3) Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte
und Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den
zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teil-

nahme, die zu erbringenden studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, die Angaben über die Pflicht zur regel-
mäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die
den Modulen jeweils zugeordneten Leistungspunkte, die
Regeldauer und die Angebotshäufigkeit informieren für
die Module des 60-LP-Modulangebots Französische
Philologie die Modulbeschreibungen in der Anlage 1. 

(4) Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im
60-LP-Modulangebot Französische Philologie unter-
richtet der exemplarische Studienverlaufsplan in der
Anlage 2 unter 2.2. 

4. Abschnitt: 
60-Leistungspunkte-Modulangebot Französisch 

im Rahmen anderer Studiengänge 
[ohne sprachliche Vorkenntnisse]

§ 19
Zugangsvoraussetzung

Zugangsvoraussetzung für das 60-LP-Modulangebot
Französisch ist die Zulassung zu einem Bachelorstu-
diengang der Freien Universität Berlin, dessen Kernfach
nicht mehr als 90 LP umfasst, soweit dessen Kombinier-
barkeit mit dem 60-LP-Modulangebot Französisch nicht
durch anderweitige Regelungen ausgeschlossen ist. 

§ 20
Qualifikationsziele

(1) Die Absolventinnen und Absolventen des 60-LP-
Modulangebots Französisch beherrschen die franzö-
sische Sprache in den vier Grundfertigkeiten auf der
Niveaustufe B2 GER. Sie sind insbesondere in der
Lage, die erworbenen Strategien zur Sprachverwen-
dung in Realsituationen einzusetzen, und verfügen über
die Methodenkompetenz, selbstständig ihre fremd-
sprachlichen Fähigkeiten zu vertiefen und weiterzuent-
wickeln. Sie können auf ein Grundlagenwissen in zwei
ausgewählten Bereichen des Faches zurückgreifen. In
diesen Bereichen sind sie mit grundlegenden fachlichen
Terminologien sowie Methoden vertraut und können
diese auf vorgegebene Fragestellungen aus diesen Ge-
bieten anwenden. 

(2) Ihre Ergebnisse präsentieren sie in mündlich und
schriftlich angemessener Form.

(3) Das erfolgreiche Studium bereitet insbesondere
im fremdsprachlichen Bereich auf Tätigkeiten in ver-
schiedenen Berufsfeldern vor. So zum Beispiel im Bi-
bliotheks- und Verlagswesen sowie Presse und andere
Medien, der Erwachsenenbildung, in Kulturmanage-
ment und -vermittlung, Organisations- und Kommunika-
tionsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismusbran-
che oder Arbeitsbereiche in nationalen und internationa-
len Institutionen.
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§ 21
Studieninhalte

(1) Das 60-LP-Modulangebot Französisch umfasst
folgende Studienbereiche:
1. Sprachpraxis,
2. Sprachwissenschaft,
3. Literaturwissenschaft und
4. Landeskunde.

(2) Die Inhalte der Studienbereiche entsprechen den
in § 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 geregelten Inhalten.

§ 22
Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

(1) Im 60-LP-Modulangebot Französisch sind fol-
gende Module im Umfang von insgesamt 60 LP zu ab-
solvieren:
1. Sprachpraxis

– Modul: Französisch Grundmodul I (6 LP),
– Modul: Französisch Grundmodul II (6 LP),
– Modul: Französisch Grundmodul III (6 LP),
– Modul: Französisch Grundmodul IV (6 LP),
– Modul: Französisch Aufbaumodul I (6 LP),
– Modul: Französisch Aufbaumodul II (6 LP) und
– Modul: Französisch Aufbaumodul III (6 LP).

2. Von den Studienbereichen Sprachwissenschaft, Lite-
raturwissenschaft und Landeskunde müssen zwei
Studienbereiche gewählt werden, in denen jeweils ein
Basismodul absolviert wird:
a) Sprachwissenschaft

Basismodul Ia: Einführung in die Beschreibungs-
ebenen des französischen
Sprachsystems (6 LP)

b) Literaturwissenschaft
Basismodul Ia: Grundbegriffe und Methoden der

französischen Literaturwissen-
schaft (6 LP)

c) Landeskunde
Basismodul Ia: Landeskunde Frankreich/Franko-

phonie (6 LP).
3. Im Bereich Sprach- oder Literaturwissenschaft muss

ein zweites Basismodul absolviert werden, das einen
im ersten Basismodul studierten Studienbereich fort-
setzt:
a) Sprachwissenschaft

Basismodul IIb: Weitere Teilgebiete der französi-
schen Sprachwissenschaft sowie
Variation und Wandel der franzö-
sischen Sprache (6 LP)

oder

b) Literaturwissenschaft

Basismodul IIb: Methoden der Textanalyse und
Literaturgeschichte (6 LP).

(2) Studentinnen und Studenten, die im Kernfach ihres
Bachelorstudiengangs eine weitere romanische Philo-
logie studieren und darin das Basismodul Ia im Studien-
bereich Sprachwissenschaft und/oder Literaturwissen-
schaft belegt haben, haben folgende Wahlmöglichkeiten:

1. Sprachwissenschaft 

Die Studentin oder der Student kann anstelle des
Basismoduls Ia „Einführung in die Beschreibungs-
ebenen des französischen Sprachsystems“ (6 LP)
das Basismodul Ic „Einführung in die Beschreibungs-
ebenen des französischen Sprachsystems und in den
Bereich Sprachgeschichte und Variation“ (6 LP) wäh-
len. Die Wahl des Basismoduls Ic wird empfohlen. 

Wenn das Basismodul Ic belegt wird, kann die Stu-
dentin oder der Student für den Fall, dass das zweite
Basismodul gemäß Abs. 1 Nr. 3 ebenfalls im Bereich
der Sprachwissenschaft gewählt wird, anstelle des
Basismoduls IIb „Weitere Teilgebiete der französi-
schen Sprachwissenschaft sowie Variation und Wan-
del der französischen Sprache“ (6 LP) das Basismo-
dul IIc „Exemplarische Vertiefung von Teilgebieten der
französischen Sprachwissenschaft“ (6 LP) wählen.
Die Belegung des Basismoduls IIc wird in diesem Fall
empfohlen. 

2. Literaturwissenschaft

Die Studentin oder der Student kann anstelle des
Basismoduls Ia „Grundbegriffe und Methoden der
französischen Literaturwissenschaft“ (6 LP) das Basis-
modul Ib „Literaturgeschichte und Methoden der fran-
zösischen Literaturwissenschaft“ (6 LP) wählen. Die
Wahl des Basismoduls Ib wird empfohlen. 

Wenn das Basismodul Ib belegt wird, kann die Stu-
dentin oder der Student für den Fall, dass das zweite
Basismodul gemäß Abs. 1 Nr. 3 ebenfalls im Bereich
der Literaturwissenschaft gewählt wird, anstelle des
Basismoduls IIb „Methoden der Textanalyse und Lite-
raturgeschichte“ (6 LP) das Basismodul IIc „Metho-
den der Textanalyse und -interpretation“ (6 LP) wäh-
len. Die Belegung des Basismoduls IIc wird in diesem
Fall empfohlen.

(3) Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte
und Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den
zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teil-
nahme, die zu erbringenden studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, die Angaben über die Pflicht zur regel-
mäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die
den Modulen jeweils zugeordneten Leistungspunkte, die
Regeldauer und die Angebotshäufigkeit informieren für
die Module des 60-LP-Modulangebots Französisch die
Modulbeschreibungen in der Anlage 1. 

(4) Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im
60-LP-Modulangebot Französisch unterrichtet der exem-
plarische Studienverlaufsplan in der Anlage 2 unter 2.3. 
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5. Abschnitt: 
30-Leistungspunkte-Modulangebot Französisch 

mit sprachlichen Vorkenntnissen im Rahmen 
anderer Studiengänge 

§ 23
Zugangsvoraussetzungen

(1) Zugangsvoraussetzung für das 30-LP-Modul-
angebot mit sprachlichen Vorkenntnissen ist die Zulas-
sung zu einem Bachelorstudiengang der Freien Univer-
sität Berlin, dessen Kernfach nicht mehr als 120 LP um-
fasst, soweit dessen Kombinierbarkeit mit dem 30-LP-
Modulangebot mit sprachlichen Vorkenntnissen nicht
durch anderweitige Regelungen ausgeschlossen ist. 

(2) Es sind Kenntnisse der französischen Sprache auf
der Niveaustufe B1 GER nachzuweisen. Der Nachweis
kann aufgrund eines von der Zentraleinrichtung Spra-
chenzentrum der Freien Universität Berlin durchgeführ-
ten Sprachtests erbracht werden.

§ 24
Qualifikationsziele

(1) Die Absolventinnen und Absolventen des 30-LP-
Modulangebots mit sprachlichen Vorkenntnissen ver-
fügen über ein Grundlagenwissen hinsichtlich methodi-
scher Ansätze, Terminologien und Gegenstände in einer
Teildisziplin des Faches. Sie können dieses unter An-
leitung auf wissenschaftliche Fragestellungen anwen-
den und Ergebnisse in mündlicher und schriftlicher Form
unter Berücksichtigung der Regeln wissenschaftlichen
Arbeitens präsentieren. Die Absolventinnen und Absol-
venten beherrschen die französische Sprache in den
Grundfertigkeiten auf der Niveaustufe B2 GER. 

(2) Ihre landeskundlichen Kenntnisse und Fertigkei-
ten ermöglichen es ihnen, in verschiedenen Realsitua-
tionen der Zielsprache zunehmend besser handlungs-
fähig zu sein.

(3) Das erfolgreiche Studium bereitet in Abhängigkeit
vom gewählten Kernfach insbesondere im fremdsprach-
lichen Bereich auf Tätigkeiten in verschiedenen Berufs-
feldern vor. So zum Beispiel auf verschiedene Arbeits-
bereiche in nationalen und internationalen Institutionen,
in denen französische Sprachkenntnisse und interkultu-
relle Kompetenzen erforderlich sind.

§ 25
Studieninhalte

(1) Das 30-LP-Modulangebot mit sprachlichen Vor-
kenntnissen umfasst folgende Studienbereiche:
1. Sprachpraxis,
2. Sprach- oder Literaturwissenschaft und
3. Landeskunde.

(2) Die Inhalte der Studienbereiche entsprechen den
in § 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 geregelten Inhalten.

§ 26
Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

(1) Im 30-LP-Modulangebot mit sprachlichen Vor-
kenntnissen sind folgende Module im Umfang von ins-
gesamt 30 LP zu absolvieren:
1. Sprachpraxis

– Französisch Aufbaumodul I (6 LP),
– Französisch Aufbaumodul II (6 LP) und
– Französisch Aufbaumodul III (6 LP).

2. Von den Studienbereichen Sprachwissenschaft und
Literaturwissenschaft muss ein Studienbereich ge-
wählt werden, in dem ein Basismodul absolviert wird:
a) Sprachwissenschaft

Basismodul Ia: Einführung in die Beschreibungs-
ebenen des französischen 
Sprachsystems (6 LP) oder

b) Literaturwissenschaft
Basismodul Ia: Grundbegriffe und Methoden der

französischen Literaturwissen-
schaft (6 LP).

3. Landeskunde
Basismodul Ia: Landeskunde Frankreich/Frankopho-

nie (6 LP).
(2) Studentinnen und Studenten, die im Kernfach eine

weitere romanische Philologie oder in einem anderen
30-LP-Modulangebot eine weitere romanische Philolo-
gie mit sprachlichen Vorkenntnissen studieren und darin
das Basismodul Ia im Studienbereich Sprachwissen-
schaft oder Literaturwissenschaft belegt haben, haben
folgende Wahlmöglichkeiten:
1. Sprachwissenschaft

Die Studentin oder der Student kann anstelle des
Basismoduls Ia „Einführung in die Beschreibungs-
ebenen des französischen Sprachsystems“ (6 LP)
das Basismodul Ic „Einführung in die Beschreibungs-
ebenen des französischen Sprachsystems und in den
Bereich Sprachgeschichte und Variation“ (6 LP) wäh-
len. Die Wahl des Basismoduls Ic wird empfohlen.

2. Literaturwissenschaft
Die Studentin oder der Student kann anstelle des
Basismoduls Ia „Grundbegriffe und Methoden der
französischen Literaturwissenschaft“ (6 LP) das Basis-
modul Ib „Literaturgeschichte und Methoden der fran-
zösischen Literaturwissenschaft“ (6 LP) wählen. Die
Wahl des Basismoduls Ib wird empfohlen. 
(3) Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte

und Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den
zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teil-
nahme, die zu erbringenden studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, die Angaben über die Pflicht zur regel-
mäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die
den Modulen jeweils zugeordneten Leistungspunkte, die
Regeldauer und die Angebotshäufigkeit informieren für
160  FU-Mitteilungen 11/2018 vom 19.03.2018



FU-Mitteilungen
die Module des 30-LP-Modulangebots mit sprachlichen
Vorkenntnissen die Modulbeschreibungen in der An-
lage 1.

(4) Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im
30-LP-Modulangebot mit sprachlichen Vorkenntnissen
unterrichtet der exemplarische Studienverlaufsplan in
der Anlage 2 unter 2.3. 

6. Abschnitt: 
30-Leistungspunkte-Modulangebot 

Französisch ohne sprachliche Vorkenntnisse 
im Rahmen anderer Studiengänge 

§ 27
Zugangsvoraussetzung

Zugangsvoraussetzung für das 30-LP-Modulangebot
ohne sprachliche Vorkenntnisse ist die Zulassung zu
einem Bachelorstudiengang der Freien Universität Ber-
lin, dessen Kernfach nicht mehr als 120 LP umfasst,
soweit dessen Kombinierbarkeit mit dem 30-LP-Modul-
angebot ohne sprachliche Vorkenntnisse nicht durch an-
derweitige Regelungen ausgeschlossen ist. 

§ 28
Qualifikationsziele

(1) Die Absolventinnen und Absolventen des 30-LP-
Modulangebots ohne sprachliche Vorkenntnisse beherr-
schen die französische Sprache in den vier Grundfertig-
keiten auf der Niveaustufe B1 GER. Sie sind insbeson-
dere in der Lage, die erworbenen Strategien zur Sprach-
verwendung sowie ihre landeskundlichen Kenntnisse
und Fertigkeiten in Realsituationen einzusetzen. 

(2) Des Weiteren verfügen sie über die Methoden-
kompetenz, selbstständig ihre fremdsprachlichen Fähig-
keiten zu vertiefen und weiterzuentwickeln.

(3) Das erfolgreiche Studium bereitet in Abhängigkeit
vom gewählten Kernfach insbesondere im fremdsprach-
lichen Bereich auf Tätigkeiten in verschiedenen Berufs-
feldern vor. So zum Beispiel auf verschiedene Arbeits-
bereiche, in denen französischen Sprachkenntnisse für
den alltäglichen Umgang erforderlich sind.

§ 29
Studieninhalte

(1) Das 30-LP-Modulangebot ohne sprachliche Vor-
kenntnisse umfasst folgende Studienbereiche:

1. Sprachpraxis,

2. Landeskunde.

(2) Die Inhalte der Studienbereiche entsprechen den
in § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 4 geregelten Inhalten.

§ 30
Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

(1) Im 30-LP-Modulangebot ohne sprachliche Vor-
kenntnisse sind folgende Module im Umfang von ins-
gesamt 30 LP zu absolvieren:

1. Sprachpraxis

– Modul: Französisch Grundmodul I (6 LP),

– Modul: Französisch Grundmodul II (6 LP),

– Modul: Französisch Grundmodul III (6 LP) und

– Modul: Französisch Grundmodul IV (6 LP)

2. Landeskunde

– Basismodul Ib: Landeskunde Frankreich/Franko-
phonie (6 LP).

(2) Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte
und Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den
zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teil-
nahme, die zu erbringenden studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, die Angaben über die Pflicht zur regel-
mäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die
den Modulen jeweils zugeordneten Leistungspunkte, die
Regeldauer und die Angebotshäufigkeit informieren für
die Module des 30-LP-Modulangebots ohne sprachliche
Vorkenntnisse die Modulbeschreibungen in der An-
lage 1. 

(3) Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im
30-LP-Modulangebot ohne sprachliche Vorkenntnisse
unterrichtet der exemplarische Studienverlaufsplan in
der Anlage 2 unter 2.4. 

7. Abschnitt: 
Schlussbestimmungen

§ 31
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien
Universität Berlin) zum Wintersemester 2018/19 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Studien- und Prüfungsordnung
für den Bachelorstudiengang sowie das 60-LP-Modul-
angebot Französische Philologie, das 30-LP-Modul-
angebot  mit  sprachlichen  Vorkenntnissen  und  das
30-LP-Modulangebot ohne sprachliche Vorkenntnisse
vom 11. Mai 2016 (FU-Mitteilungen 21/2016, S. 282)
außer Kraft.

(3) Diese Ordnung gilt für Studentinnen und Studen-
ten, die nach deren Inkrafttreten im Bachelorstudiengang
an der Freien Universität Berlin immatrikuliert oder für
das 60-LP-Modulangebot Französische Philologie, für
das 60-LP-Modulangebot Französisch, für das 30-LP-
Modulangebot mit sprachlichen Vorkenntnissen oder für
das 30-LP-Modulangebot ohne sprachliche Vorkennt-
nisse an der Freien Universität Berlin registriert werden.
Studentinnen und Studenten, die vor dem Inkrafttreten
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dieser Ordnung für den Bachelorstudiengang an der
Freien  Universität  Berlin  immatrikuliert  oder  für  das
60-LP-Modulangebot Französische Philologie, für das
30-LP-Modulangebot mit sprachlichen Vorkenntnissen
oder für das 30-LP-Modulangebot ohne sprachliche Vor-
kenntnisse an der Freien Universität Berlin registriert
worden sind, studieren und erbringen die Leistungen auf
der Grundlage der Studien- und Prüfungsordnung ge-
mäß Abs. 2, sofern sie nicht die Fortsetzung des Stu-
diums und die Erbringung der Leistungen gemäß dieser
Ordnung beim Prüfungsausschuss beantragen. Anläss-
lich der auf den Antrag hin erfolgenden Umschreibung
entscheidet der Prüfungsausschuss über den Umfang
der Berücksichtigung von zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung bereits begonnenen oder abgeschlossenen
Modulen oder über deren Anrechnung auf nach Maß-
gabe dieser Ordnung zu erbringende Leistungen, wobei
den Erfordernissen von Vertrauensschutz und Gleich-
behandlungsgebot Rechnung getragen wird. Die Ent-
scheidung über den Umschreibungsantrag wird zum Be-
ginn der Vorlesungszeit des auf seine Stellung folgenden
Semesters wirksam. Die Umschreibung ist nicht revidier-
bar.

(4) Die Möglichkeit des Studienabschlusses auf der
Grundlage der Studien- und Prüfungsordnung gemäß
Abs. 2 wird bis zum Ende des Sommersemesters 2022
gewährleistet.
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Anlage 1: Modulbeschreibungen

Erläuterungen:
Die folgenden Modulbeschreibungen benennen, soweit
nicht auf andere Ordnungen verwiesen wird, für jedes
Modul des Bachelorstudiengangs sowie des 60-LP-Mo-
dulangebots Französische Philologie, des 60-LP-Modul-
angebots Französisch, des 30-LP-Modulangebots mit
sprachlichen Vorkenntnissen und des 30-LP-Modul-
angebots ohne sprachliche Vorkenntnisse
l die Bezeichnung des Moduls,
l den/die Verantwortlichen des Moduls,
l die Voraussetzungen für den Zugang zum jeweiligen

Modul, 
l Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls,
l Lehr- und Lernformen des Moduls,
l den studentischen Arbeitsaufwand, der für die erfolg-

reiche Absolvierung eines Moduls veranschlagt wird,
l Formen der aktiven Teilnahme,
l die Prüfungsformen,
l die Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme,
l die den Modulen zugeordneten Leistungspunkte,
l die Regeldauer des Moduls,
l die Häufigkeit des Angebots,
l die Verwendbarkeit des Moduls.

Die Angaben zum zeitlichen Arbeitsaufwand berücksich-
tigen insbesondere
l die aktive Teilnahme im Rahmen der Präsenzstudien-

zeit,
l den Arbeitszeitaufwand für die Erledigung kleinerer

Aufgaben im Rahmen der Präsenzstudienzeit,
l die Zeit für eine eigenständige Vor- und Nachberei-

tung,
l die Bearbeitung von Studieneinheiten in den Online-

Studienphasen,
l die unmittelbare Vorbereitungszeit für Prüfungsleis-

tungen,
l die Prüfungszeit selbst.

Die Zeitangaben zum Selbststudium (unter anderem
Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung) stellen
Richtwerte dar und sollen den Studentinnen und Stu-
denten Hilfestellung für die zeitliche Organisation ihres
modulbezogenen Arbeitsaufwands liefern. Die Angaben
zum Arbeitsaufwand korrespondieren mit der Anzahl der
dem jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte
als Maßeinheit für den studentischen Arbeitsaufwand,
der für die erfolgreiche Absolvierung des Moduls in etwa
zu erbringen ist. Ein Leistungspunkt entspricht 30 Stun-
den.

Soweit für die jeweiligen Lehr- und Lernformen die
Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme festgelegt ist, ist sie
neben der aktiven Teilnahme an den Lehr- und Lernfor-
men und der erfolgreichen Absolvierung der Prüfungs-
leistungen eines Moduls Voraussetzung für den Erwerb
der dem jeweiligen Modul zugeordneten Leistungs-
punkte. Eine regelmäßige Teilnahme liegt vor, wenn
mindestens 85 % der in den Lehr- und Lernformen eines
Moduls vorgesehenen Präsenzstudienzeit besucht wur-
den. Besteht keine Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme an
einer Lehr- und Lernform eines Moduls, so wird sie den-
noch dringend empfohlen. Die Festlegung einer Prä-
senzpflicht durch die jeweilige Lehrkraft ist für Lehr- und
Lernformen, für die im Folgenden die Teilnahme ledig-
lich empfohlen wird, ausgeschlossen.

Zu jedem Modul muss – soweit vorgesehen – die zuge-
hörige Modulprüfung abgelegt werden. Bewertete Mo-
dule werden mit nur einer Prüfungsleistung (Modulprü-
fung) abgeschlossen. Die Modulprüfung ist auf die Qua-
lifikationsziele des Moduls zu beziehen und überprüft
die Erreichung der Ziele des Moduls exemplarisch. Der
Prüfungsumfang wird auf das dafür notwendige Maß be-
schränkt. In Modulen, in denen alternative Prüfungsfor-
men vorgesehen sind, ist die Prüfungsform des jeweili-
gen Semesters von der verantwortlichen Lehrkraft spä-
testens im ersten Lehrveranstaltungstermin festzulegen.

Die aktive und – soweit vorgesehen – regelmäßige Teil-
nahme an den Lehr- und Lernformen sowie die erfolgrei-
che Absolvierung der Prüfungsleistungen eines Moduls
sind Voraussetzung für den Erwerb der dem jeweiligen
Modul zugeordneten Leistungspunkte. Bei Modulen
ohne Modulprüfung ist die aktive Teilnahme und regel-
mäßige Teilnahme an den Lehr- und Lernformen Vor-
aussetzung für den Erwerb der dem jeweiligen Modul
zugeordneten Leistungspunkte.
FU-Mitteilungen 11/2018 vom 19.03.2018  163



FU-Mitteilungen 
1. Studienbereich Sprachpraxis   

Modul: Französisch Grundmodul I
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/ZE Sprachenzentrum
Modulverantwortliche/r: Sprachbereichskoordinator/in Französisch an der ZE Sprachenzentrum
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten beherrschen Französisch auf der Niveaustufe A1 GER.
1. Lesen: Sie verstehen sehr kurze einfache Texte, wobei sie, wenn nötig, den Text mehrmals lesen.
2. Hören: Sie können einfache Sätze verstehen, die sich auf die eigene Person, auf ihre Familie oder ihr konkre-

tes, auch universitäres Umfeld beziehen, vorausgesetzt, es wird deutlich und langsam gesprochen.
3. Sprechen: Sie sind in der Lage, mit einfachen sprachlichen Mitteln erste soziale Kontakte anzubahnen, be-

kannte Personen und ihr Umfeld zu beschreiben, kurze Gespräche zu führen, sofern es sich um vertraute
Themen handelt und ihr Gesprächspartner bereit ist, sich auf ihr Tempo einzulassen und ihnen bei der Formu-
lierung zu helfen.

4. Schreiben: Sie können ihre persönlichen Daten in Formulare eintragen und kurze einfache Texte und stichwort-
artige Mitteilungen schreiben.

5. Strategien: Sie können folgende Strategien anwenden: Kooperationsstrategien, einfache globale und lokale Ver-
ständnisstrategien, Strategien zur Erlernung des Wortschatzes. Sie können anhand von Überschriften, Bildern,
Diagrammen etc. Vermutungen anstellen und Voraussagen über den Textinhalt treffen. Sie können Hilfsmittel
(dazu gehören Grammatik, Wörterbücher, elektronische Medien) benutzen.

Inhalte: 
– Elemente des Grundwortschatzes
– Elemente der Basisgrammatik
– Elemente der Sprechfertigkeit für die Ausführung kommunikativer Grundfunktionen
– Strategiewissen

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Sprachpraktische 
Übung 4 

Vielfältige eigenständige 
und kooperative Sprach-
arbeit während und außer-
halb der Präsenzstudienzeit

Präsenzzeit  60
Vor- und Nachbereitung 105
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung  15

Modulprüfung: Klausur (90 Minuten)
Modulsprache: Französisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: 60-LP-Modulangebot Französisch,

30-LP-Modulangebot Französisch ohne sprachliche Vorkenntnisse
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  Modul: Französisch Grundmodul II
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/ZE Sprachenzentrum
Modulverantwortliche/r: Sprachbereichskoordinator/in Französisch an der ZE Sprachenzentrum
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Französisch Grundmodul I“
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten beherrschen Französisch auf der Niveaustufe A2 GER.
1. Lesen: Sie können kurze, einfache Texte verstehen, die einen gewissen Anteil international bekannter Wörter

enthalten. Sie können aus einfachen schriftlichen Materialien spezifische Informationen heraussuchen. Die Stu-
dentinnen und Studenten sind imstande, kurze einfache Texte zu verstehen, sofern sie sich auf konkrete und be-
kannte Situationen beziehen. Darüber hinaus können sie Texten, die bildgestützt sind, die Hauptinformationen
entnehmen.

2. Hören: Sie können kurze beschreibende Texte zu vertrauten Themen verstehen, vorausgesetzt, es wird lang-
sam und deutlich in Standardsprache gesprochen.

3. Sprechen: Sie sind in der Lage, ihren täglichen Tagesablauf zu schildern, über ihre beruflichen und Freizeitinte-
ressen zu berichten, ihre Gesprächspartner nach diesen Themen zu befragen und auf solche Fragen kurz zu re-
agieren.

4. Schreiben: Sie sind imstande, kurze Notizen und Mitteilungen zu verfassen, persönliche Dankes- und Entschul-
digungsschreiben zu formulieren, einen tabellarischen Lebenslauf zu schreiben und Pläne und Vereinbarungen
schriftlich festzuhalten.

5. Strategien: Sie entwickeln folgende Strategien weiter: Kooperationsstrategien, globale und lokale Verständ-
nisstrategien (verbaler und nicht verbaler Kommunikation), allgemeine Lesestrategien. Sie können Sprachstruk-
turen anhand bereits erworbener Kenntnisse anderer Fremdsprachen erkennen; außerdem können sie ver-
schiedene Textstrukturen erfassen. Sie nehmen eine erste Selbstkorrektur ihrer Texte vor.

Inhalte: 
– Elemente des Grundwortschatzes
– Elemente der Basisgrammatik
– Erste Elemente der Textgrammatik
– Elemente der Sprechfertigkeit für die Ausführung kommunikativer Grundfunktionen

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Sprachpraktische 
Übung 4 

Vielfältige eigenständige 
und kooperative Sprach-
arbeit während und außer-
halb der Präsenzstudienzeit

Präsenzzeit  60
Vor- und Nachbereitung 105
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung  15

Modulprüfung: Klausur (90 Minuten)
Modulsprache: Französisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: 60-LP-Modulangebot Französisch,

30-LP-Modulangebot Französisch ohne sprachliche Vorkenntnisse
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  Modul: Französisch Grundmodul III
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/ZE Sprachenzentrum
Modulverantwortliche/r: Sprachbereichskoordinator/in Französisch an der ZE Sprachenzentrum
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Französisch Grundmodul II“
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten beherrschen Französisch auf der Niveaustufe B1.1 GER.
1. Lesen: Sie können Zeitungstexte über aktuelle oder für die Länder der Zielsprache relevante Themen unter

Zuhilfenahme von Wörterbüchern und Datenbanken verstehen und unkomplizierte Sachtexte zu Themen des
eigenen Fach- und Interessengebiets lesen. Sie können die Bedeutung einzelner unbekannter Wörter aus dem
Kontext erschließen.

2. Hören: Sie verstehen genug, um Alltagssituationen zu bewältigen, vorausgesetzt es wird deutlich und langsam
gesprochen. In der akademischen Kommunikation können sie die wichtigsten Fakten einer einfachen Präsenta-
tion zu einem vertrauten Thema verstehen, wenn diese visuell oder gestisch unterstützt wird.

3. Sprechen: Sie sind imstande, über ein vertrautes Thema mit einfachen sprachlichen Mitteln zu berichten und
ihre Meinung darüber mitzuteilen. Sie können die Hauptaussage von gelesenen Texten anderen mitteilen und
Fragen dazu beantworten, wenn sie sich dabei auf ihre Notizen stützen können.

4. Schreiben: Sie sind in der Lage, mit einfachen Mitteln Alltagssituationen zu beschreiben, über ein vertrautes
Thema oder ein Erlebnis zu berichten, persönliche Briefe zu schreiben. Weiterhin können sie einen kurzen per-
sönlichen Kommentar zu einer Nachricht verfassen. Dabei verwenden sie Schlüsselwörter und Wendungen aus
dem gelesenen Text.

5. Strategien: Sie können komplexe Kooperationsstrategien anwenden. Sie können unbekannte Wörter aus dem
Kontext, durch die Analyse der Wortbildungselemente und das Heranziehen anderer fremdsprachlicher Kennt-
nisse erschließen. Sie können spezifische kulturell geprägte Elemente der Kommunikation erkennen und inter-
kulturelle Vergleiche anstellen. Sie erweitern die Möglichkeiten der Selbstkorrektur ihrer Texte.

Inhalte: 
– Elemente des Grundwortschatzes
– Elemente der Basisgrammatik
– Elemente der Sprechfertigkeit für die Ausführung kommunikativer Grundfunktionen
– Arbeit mit verschiedenen Textsorten

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Sprachpraktische 
Übung 4 

Vielfältige eigenständige 
und kooperative Sprach-
arbeit während und außer-
halb der Präsenzstudienzeit

Präsenzzeit  60
Vor- und Nachbereitung 105
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung  15

Modulprüfung: Klausur (90 Minuten)
Modulsprache: Französisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: 60-LP-Modulangebot Französisch,

30-LP-Modulangebot Französisch ohne sprachliche Vorkenntnisse
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  Modul: Französisch Grundmodul IV
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/ZE Sprachenzentrum
Modulverantwortliche/r: Sprachbereichskoordinator/in Französisch an der ZE Sprachenzentrum
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Französisch Grundmodul III“ 
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten beherrschen Französisch auf der Niveaustufe B1 GER.
1. Lesen: Sie können authentische, zum Teil auch längere Texte in ihrer Hauptaussage, Argumentation und

Schlussfolgerung verstehen und Details nach wiederholtem Lesen entnehmen. Sie können Informationen aus
verschiedenen Texten oder Textteilen zusammentragen, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen.

2. Hören: Sie können bei längeren Gesprächen zu Themen des eigenen Interessengebiets oder Fachs den Haupt-
punkten folgen und Einzelinformationen verstehen. Sie sind auch in der Lage, die Hauptaussagen eines Vor-
trags zu verstehen, wenn in deutlich artikulierter Standardsprache gesprochen wird.

3. Sprechen: Sie können relativ flüssig zusammenhängende Beschreibungen oder Berichte zu weniger komple-
xen Themen aus ihren Interessen- oder Fachgebieten geben. Sie können eine Argumentation gut genug aus-
führen, um die meiste Zeit ohne Schwierigkeit verstanden zu werden.

4. Schreiben: Sie sind in der Lage, einen Aufsatz zu Themen von allgemeinem Interesse zu schreiben. Sie kön-
nen ihre eigene Meinung in einem Text vertreten und gegen andere Meinungen abwägen. Darüber hinaus kön-
nen sie in einer Vorlesung eine Liste der zentralen Punkte machen, sofern das Thema vertraut ist.

5. Strategien: Sie entwickeln folgende Strategien weiter: Kommunikationsstrategien, Lese- und Hörverständ-
nisstrategien, schriftliche Kompetenz (Elemente der Textgrammatik). Außerdem können sie im mündlichen und
schriftlichen Bereich Selbstkorrekturen durchführen.

Inhalte: 
– Elemente des Grundwortschatzes, Erarbeitung verschiedener thematischer Wortschätze
– Vervollständigung der Basisgrammatik und Ausbau der Textgrammatik
– Elemente der Sprechfertigkeit für die Ausführung kommunikativer Funktionen
– Arbeit mit verschiedenen Textsorten, Zusammenfassen und Kommentieren informativer Texte

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Sprachpraktische 
Übung 4 

Vielfältige eigenständige 
und kooperative Sprach-
arbeit während und außer-
halb der Präsenzstudienzeit

Präsenzzeit 60
Vor- und Nachbereitung 90
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 30

Modulprüfung: Klausur (90 Minuten) und 
Präsentation (ca. 10 Minuten) oder 
mündliche Prüfung (ca. 10 Minuten)

Modulsprache: Französisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: 60-LP-Modulangebot Französisch,

30-LP-Modulangebot Französisch ohne sprachliche Vorkenntnisse
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  Modul: Französisch Aufbaumodul I
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/ZE Sprachenzentrum
Modulverantwortliche/r: Sprachbereichskoordinator/in Französisch an der ZE Sprachenzentrum
Zugangsvoraussetzungen: Geeigneter Nachweis der Französischen Sprache auf der Niveaustufe B1 GER
Qualifikationsziele: 
Beherrschung der vier Grundfertigkeiten im Bereich B1.2 bis B2.1 GER:
1. Lesen: Sie können authentische Texte durch Anwendung der entsprechenden Lesestrategien und Hinzuziehen

von Hilfsmitteln im Detail erschließen.
2. Hören: Sie können die Hauptpunkte aus Texten zu Themen des eigenen Fachs verstehen, längeren Redebei-

trägen und komplexen Argumentationen folgen, sofern die Thematik vertraut ist, der Redeverlauf durch explizite
Signale gekennzeichnet ist und klare Standardsprache verwendet wird.

3. Sprechen: Sie sind in der Lage, bei Gesprächen und Diskussionen über vertraute Themen den eigenen Stand-
punkt zu äußern und kurz zu den Standpunkten anderer Stellung nehmen. Sie sind weiterhin imstande, eine un-
komplizierte Präsentation zu einem vertrauten Thema so klar vorzutragen, dass man ihr meist mühelos folgen
kann.

4. Schreiben: Sie sind in der Lage, Texte zusammenzufassen, Informationen und Argumentationen aus verschie-
denen Quellen zusammenzuführen, ihren Standpunkt zu einem Sachverhalt zu erklären und Vor- und Nachteile
verschiedener Optionen zu erläutern.

Inhalte: 
– Entwicklung der Lese- und Hörverständnisstrategien; Übersetzung aus der Zielsprache und Zusammenfassung

auf Deutsch
– Entwicklung der Sprechfertigkeit für die Teilnahme an Gesprächen und das zusammenhängende Sprechen
– Entwicklung des schriftlichen Ausdrucks, Erwerb einer größeren Sicherheit bei der Unterscheidung von Regis-

tern
– Entwicklung von Kooperationsstrategien
– Konsolidierung und Vertiefung der Basisgrammatik und Lexik
– Anleitung zur Selbstkorrektur und zum effektiven Arbeiten mit Hilfsmitteln

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Sprachpraktische 
Übung 4 

Vielfältige eigenständige 
und kooperative Sprach-
arbeit während und außer-
halb der Präsenzstudienzeit

Präsenzzeit 60
Vor- und Nachbereitung 90
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 30

Modulprüfung: Klausur (90 Minuten) oder
schriftliche Ausarbeitung (ca. 3 bis 4 Seiten) und 
Präsentation (ca. 20 Minuten) oder
mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache: Französisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Französische Philologie,

60-LP-Modulangebot Französische Philologie,
60-LP-Modulangebot Französisch,
30-LP-Modulangebot Französisch mit sprachlichen Vorkenntnissen
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  Modul: Französisch Aufbaumodul II
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/ZE Sprachenzentrum
Modulverantwortliche/r: Sprachbereichskoordinator/in Französisch an der ZE Sprachenzentrum
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Französisch Aufbaumodul I“ 
Qualifikationsziele: 
Beherrschung der vier Grundfertigkeiten im Bereich B2.1 bis B2.2 GER.
1. Lesen: Sie können den Inhalt von längeren und komplexen auch argumentativen Texten rasch erfassen und

Texte aus dem eigenen Fach- und Interessengebiet im Detail verstehen.
2. Hören: Sie können längeren Redebeiträgen, Argumentationen und Diskussionen zu allgemeinen und fachlichen

Fragestellungen folgen und haben keine Verständnisschwierigkeiten, wenn mit ihnen in der Standardsprache
gesprochen wird.

3. Sprechen: Sie sind in der Lage, zu einer großen Bandbreite von Themen aus Interessen- oder Fachgebieten
detaillierte Beschreibungen abzugeben, an Diskussionen teilzunehmen und eine Argumentation gut verständ-
lich auszuführen. Sie können eine klar vorbereitete Präsentation vortragen und relativ spontan Nachfragen auf-
greifen.

4. Schreiben: Sie sind imstande, eine Erörterung zu schreiben, in gut strukturierten Vorlesungen Notizen zu ma-
chen und diese zu einem Ergebnisprotokoll zusammenzufassen.

5. Strategien: Sie können ein- und zweisprachige Wörterbücher gezielt einsetzen, unbekannte Wörter aus dem
Kontext sicher erschließen, Lesestil und -tempo an Leseabsichten und Texte anpassen. Sie können geeignete
Strategien einsetzen, um das Hörverstehen zu überprüfen.

Inhalte: 
– Entwicklung der Kommunikationsstrategien
– Erweiterung der Lese- und Hörverständnisstrategien
– Erweiterung der schriftlichen Kompetenz
– Zusammengefasste Wiedergabe wesentlicher Informationen muttersprachlicher Texte in der Fremdsprache 
– Textgrammatik
– Anleitung zur Selbstkorrektur und zum effektiven Arbeiten mit Hilfsmitteln

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Sprachpraktische 
Übung 4 

Vielfältige eigenständige 
und kooperative Sprach-
arbeit während und außer-
halb der Präsenzstudienzeit

Präsenzzeit 60
Vor- und Nachbereitung 90
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 30

Modulprüfung: Klausur (90 Minuten) oder
schriftliche Ausarbeitung (ca. 4 bis 6 Seiten) und 
Präsentation (ca. 20 Minuten) oder
mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten)

Modulsprache: Französisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Französische Philologie,

60-LP-Modulangebot Französische Philologie,
60-LP-Modulangebot Französisch,
30-LP-Modulangebot Französisch mit sprachlichen Vorkenntnissen
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  Modul: Französisch Aufbaumodul III
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/ZE Sprachenzentrum
Modulverantwortliche/r: Sprachbereichskoordinator/in Französisch an der ZE Sprachenzentrum
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Französisch Aufbaumodul II“ 
Qualifikationsziele: 
Beherrschung der vier Grundfertigkeiten im Bereich B2.2 bis C1.1 GER:
1. Lesen: Sie sind in der Lage, ein breites Spektrum an fiktionalen Texten und Texten des eigenen Fachs im Detail

zu verstehen und in langen und komplexen Texten wichtige Einzelinformationen aufzufinden, gegebenenfalls
unter Zuhilfenahme von Nachschlagewerken.

2. Hören: Sie können längere Redebeiträge und Vorträge verstehen und auch komplexer Argumentation folgen,
wenn das Thema bekannt ist und Standardsprache gesprochen wird. In einer Diskussion über Themen des ei-
genen Fachs können sie der Argumentation folgen und die hervorgehobenen Punkte im Detail verstehen.

3. Sprechen: Sie können sich relativ natürlich an längeren Gesprächen beteiligen, in einer lebhaften Diskussion
mithalten, Gedanken und Meinungen präzise formulieren und auf komplexe Argumentationen anderer reagie-
ren. Sie sind imstande, bei Präsentation zu einem Thema des eigenen Fachgebiets spontan vom Text abzuwei-
chen und vom Publikum aufgeworfene Fragen aufzugreifen.

4. Schreiben: Sie sind in der Lage, gut strukturierte und ausführliche Beschreibungen zu verfassen, Berichte zu
schreiben, in denen etwas systematisch erörtert wird, Argumente aus verschiedenen Quellen zusammenzufas-
sen und gegeneinander abzuwägen, ein ausführliches Verlaufsprotokoll einer Vorlesung anhand von Notizen zu
erstellen.

Inhalte: 
– Entwicklung der Kommunikationsstrategien
– Erweiterung der Lese- und Hörverständnisstrategien
– Erweiterung der schriftlichen Kompetenz
– Übertragen von Textteilen in die Fremdsprache
– Textgrammatik Anleitung zur Selbstkorrektur und zum effektiven Arbeiten mit Hilfsmitteln

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Sprachpraktische 
Übung 4 

Vielfältige eigenständige 
und kooperative Sprach-
arbeit während und außer-
halb der Präsenzstudienzeit

Präsenzzeit 60
Vor- und Nachbereitung 90
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 30

Modulprüfung: Klausur (90 Minuten) oder
schriftliche Ausarbeitung (ca. 4 bis 6 Seiten) und 
Präsentation (ca. 20 Minuten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minu-
ten)

Modulsprache: Französisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Französische Philologie,

60-LP-Modulangebot Französische Philologie,
60-LP-Modulangebot Französisch,
30-LP-Modulangebot Französisch mit sprachlichen Vorkenntnissen
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Modul: Französisch Vertiefungsmodul
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/ZE Sprachenzentrum
Modulverantwortliche/r: Sprachbereichskoordinator/in Französisch an der ZE Sprachenzentrum
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Französisch Aufbaumodul III“ 
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten beherrschen Französisch auf der Niveaustufe C1.1 GER.
1. Lesen: Sie sind in der Lage, ein breites Spektrum längerer und komplexer Sachtexte zu lesen und dabei Haupt-

aussagen und nahezu alle Detailinformationen zu verstehen.
2. Hören: Sie können längere anspruchsvollere Redebeiträge und Vorträge im Rahmen des eigenen Studiums

verstehen, auch wenn diese nicht ganz klar strukturiert sind und umgangssprachliche oder regional gefärbte
Ausdrücke beinhalten.

3. Sprechen: Sie sind imstande, komplexere Sachverhalte in Vorträgen und Diskussionen klar und ausführlich
darzustellen, überzeugend eine Position zu vertreten und auf Gegenargumente angemessen zu reagieren. Sie
können in ihrem Fach- und Interessengebiet ein Referat halten und mühelos mit Zwischenrufen umgehen.

4. Schreiben: Sie sind in der Lage, gut strukturierte Texte zu komplexen Themen zu schreiben, detaillierte Notizen
bei Vorlesungen des eigenen Fach- oder Interessengebiets zu machen und ein Verlaufsprotokoll einer Bespre-
chung zu erstellen.

Inhalte: 
– Weiterentwicklung des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks
– Entwicklung von mündlichen und schriftlichen Präsentationsstrategien
– Vertiefung der Textgrammatik

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Sprachpraktische 
Übung 4

Vielfältige eigenständige 
und kooperative Sprach-
arbeit während und außer-
halb der Präsenzstudienzeit

Präsenzzeit 60
Vor- und Nachbereitung 90
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 30

Modulprüfung: Hausarbeit (ca. 10 Seiten) und 
Präsentation (ca. 20 Minuten) oder mündliche Prüfung (ca. 20 Minu-
ten)

Modulsprache: Französisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Französische Philologie
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2. Studienbereich Sprachwissenschaft   

Basismodul Ia: Einführung in die Beschreibungsebenen des französischen Sprachsystems
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten verfügen über grundlegende thematische und methodische Kenntnisse im Be-
reich der allgemeinen, romanischen und französischen Sprachwissenschaft, vor allem bezüglich der Beschrei-
bungsebenen des Sprachsystems und dessen Verwendung. Sie sind in der Lage, selbstständig an den behandel-
ten Fragestellungen weiter zu arbeiten und sich neues Wissen anzueignen. Sie können zentrale Elemente des
romanischen und insbesondere des französischen Sprachsystems erkennen, analysieren und interpretieren. Sie
kennen verschiedene Methoden der Betrachtung des Sprachsystems. Darüber hinaus kennen sie grundlegende
Techniken, sprachwissenschaftliche Fachliteratur zu recherchieren, zu analysieren und zu bewerten. Sie kennen
die Standards zur formalen und sprachlich angemessenen Darstellung von ausgewählten Phänomenbereichen der
französischen Sprache.
Inhalte: 
Das Modul vermittelt grundlegende Kenntnisse, Fragestellungen und Methoden der allgemeinen und romanischen
Sprachwissenschaft; einführende Behandlung der wichtigsten Teilbereiche des Sprachsystems bzw. von dessen
Verwendung; Einführung in die Techniken und Standards sprachwissenschaftlichen Arbeitens. Es werden die wich-
tigsten Teilbereiche des Sprachsystems (unter besonderer Berücksichtigung einzelsprachlicher Aspekte); Vermitt-
lung und Einübung von sprachlichen und methodischen Instrumenten zur Beschreibung und Deutung romanischer
und insbesondere französischer Phänomene im Bereich des Sprachsystems; Vermittlung von grundlegenden Stra-
tegien zur Suche, Analyse und Bewertung von sprachwissenschaftlicher Forschungsliteratur behandelt.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Grundkurs (Typ A) 2
Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende kleinere Arbeits-
aufträge, einzeln oder im 
Team

Präsenzzeit GK A 30
Vor-/Nachbereitung GK A 30
Präsenzzeit GK B 30
Vor-/Nachbereitung GK B 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Grundkurs (Typ B) 2

Modulprüfung: Klausur (90 Minuten)
Modulsprache: Deutsch (ggf. Französisch oder Englisch)
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Einmal pro Jahr; Grundkurs A im Wintersemester, Grundkurs B im

Sommersemester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Französische Philologie,

60-LP-Modulangebot Französische Philologie,
60-LP-Modulangebot Französisch,
30-LP-Modulangebot Französisch mit sprachlichen Vorkenntnissen;
Bachelorstudiengang Frankreichstudien
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* Das Basismodul Ib kann nur von Studentinnen und Studenten belegt werden, die im Kernfach eine weitere romanische Philologie studieren und
darin das Basismodul Ia im Bereich der Sprachwissenschaft belegt haben (Wahloption gemäß § 22 Abs. 2).

Basismodul Ib: Grundlagen der französischen Sprachwissenschaft * 
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Keine 
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten verfügen über grundlegende thematische und methodische Kenntnisse im Be-
reich der allgemeinen, romanischen und französischen Sprachwissenschaft, vor allem bezüglich der Beschrei-
bungsebenen des Sprachsystems und dessen Verwendung. Sie sind in der Lage, selbstständig an den behandel-
ten Fragestellungen weiter zu arbeiten und sich neues Wissen anzueignen. Sie können zentrale Elemente des
romanischen und insbesondere des französischen Sprachsystems erkennen, analysieren und interpretieren. Sie
kennen verschiedene Methoden der Betrachtung des Sprachsystems. Darüber hinaus kennen sie grundlegende
Techniken, sprachwissenschaftliche Fachliteratur zu recherchieren, zu analysieren und zu bewerten. Sie kennen
die Standards zur formalen und sprachlich angemessenen Darstellung von ausgewählten Phänomenbereichen der
französischen Sprache.
Des Weiteren haben Sie exemplarisch eingehende Kenntnisse in einem Bereich der französischen Sprachwissen-
schaft und können auch komplexere Charakteristika dieses Bereichs selbstständig erkennen, analysieren und
interpretieren. Darüber hinaus haben sie grundlegende Techniken eingeübt, sprachliche Phänomene sachlich, for-
mal sowie sprachlich angemessen darzustellen. Sie sind in der Lage, unter Anleitung Fragestellungen zu ent-
wickeln und zu erörtern.
Inhalte: 
Das Modul behandelt ausführlich die wichtigsten Teilbereiche des Sprachsystems (unter besonderer Berücksichti-
gung einzelsprachlicher Aspekte); Vermittlung und Einübung von sprachlichen und methodischen Instrumenten
zur Beschreibung und Deutung romanischer und insbesondere französischer Phänomene im Bereich des Sprach-
systems; Vermittlung von grundlegenden Strategien zur Suche, Analyse und Bewertung von sprachwissenschaft-
licher Forschungsliteratur. Das Studium befasst sich mit einer exemplarische Vertiefung eines Teilbereichs der
französischen Sprachwissenschaft; Einübung von Strategien zur Suche, Analyse und Bewertung von sprach-
wissenschaftlicher Forschungsliteratur sowie von Techniken wissenschaftlichen Arbeitens; Anwendung von
sprachlichen und methodischen Instrumenten zur Beschreibung und Deutung sprachlicher Phänomene sowie
außersprachlicher Zusammenhänge, die von romanistischem und insbesondere frankoromanistischem Interesse
sind.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Grundkurs (Typ B) 2
Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende kleinere Arbeits-
aufträge, einzeln oder im 
Team

Präsenzzeit GK B 30
Vor-/Nachbereitung GK B 30
Präsenzzeit PS 30
Vor-/Nachbereitung PS 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Proseminar 2

Modulprüfung: Klausur (90 Minuten)
Modulsprache: Deutsch (ggf. Französisch oder Englisch)
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester 
Häufigkeit des Angebots: Einmal pro Jahr, Beginn im Sommersemester; Grundkurs B im Som-

mersemester, Proseminar in jedem Semester
Verwendbarkeit: 60-LP-Modulangebot Französische Philologie *
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* Das Basismodul Ic kann nur von Studentinnen und Studenten belegt werden, die im Kernfach oder in einem anderen 30-LP-Modulangebot mit
sprachlichen Vorkenntnissen eine weitere romanische Philologie studieren und darin das Basismodul Ia im Bereich der Sprachwissenschaft be-
legt haben (Wahloptionen gemäß § 22 Abs. 2 und § 26 Abs. 2).

Basismodul Ic: Einführung in die Beschreibungsebenen des französischen Sprachsystems und in den Bereich
Sprachgeschichte und Variation *
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten verfügen über grundlegende thematische und methodische Kenntnisse im Be-
reich der allgemeinen, romanischen und französischen Sprachwissenschaft, vor allem bezüglich der Beschrei-
bungsebenen des Sprachsystems und dessen Verwendung. Sie sind in der Lage, selbstständig an den behandel-
ten Fragestellungen weiter zu arbeiten und sich neues Wissen anzueignen. Sie können zentrale Elemente des
romanischen und insbesondere des französischen Sprachsystems erkennen, analysieren und interpretieren. Sie
kennen verschiedene Methoden der Betrachtung des Sprachsystems. Des Weiteren verfügen sie über einen Über-
blick über die Varietäten des Französischen und kennen Grundbegriffe der sprachlichen Variation, des Sprach-
wandels und der französischen Sprachgeschichte. Darüber hinaus kennen sie grundlegende Techniken, sprach-
wissenschaftliche Fachliteratur zu recherchieren, zu analysieren und zu bewerten. Sie kennen die Standards zur
formalen und sprachlich angemessenen Darstellung von ausgewählten Phänomenbereichen der französischen
Sprache. Des Weiteren verfügen sie über einen Überblick über die Varietäten des Französischen und kennen
Grundbegriffe der sprachlichen Variation, des Sprachwandels und der französischen Sprachgeschichte.
Inhalte: 
Das Modul behandelt die wichtigsten Teilbereiche des Sprachsystems (unter besonderer Berücksichtigung einzel-
sprachlicher Aspekte); Vermittlung und Einübung von sprachlichen und methodischen Instrumenten zur Beschrei-
bung und Deutung romanischer und insbesondere französischer Phänomene im Bereich des Sprachsystems; Ver-
mittlung von grundlegenden Strategien zur Suche, Analyse und Bewertung von sprachwissenschaftlicher For-
schungsliteratur. Vorlesung: Überblick über die Variation und den Wandel der französischen Sprache ausführlich.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Grundkurs (Typ B) 2
Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende kleinere Arbeits-
aufträge, einzeln oder im 
Team

Präsenzzeit GK B 30
Vor-/Nachbereitung GK B 30
Präsenzzeit V 30
Vor-/Nachbereitung V 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Vorlesung 2

Modulprüfung: Klausur (90 Minuten)
Modulsprache: Deutsch (ggf. Französisch oder Englisch)
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Einmal pro Jahr, Grundkurs B im Sommersemester, Vorlesung im

Wintersemester
Verwendbarkeit: 60-LP-Modulangebot Französisch,

30-LP-Modulangebot Französisch mit sprachlichen Vorkenntnissen *
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  Basismodul IIa: Variation und Wandel der französischen Sprache sowie weitere Teilgebiete der französischen
Sprachwissenschaft
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Basismodul Ia: Einführung in die Beschrei-
bungsebenen des französischen Sprachsystems“ oder des Moduls „Basismodul Ib: Grundlagen der französischen
Sprachwissenschaft“
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten verfügen über einen Überblick über die Varietäten des Französischen und kennen
Grundbegriffe der sprachlichen Variation, des Sprachwandels und der französischen Sprachgeschichte. Des
Weiteren haben Sie exemplarisch eingehende Kenntnisse in einem Bereich der französischen Sprachwissenschaft
und können auch komplexere Charakteristika dieses Bereichs selbstständig erkennen, analysieren und interpretie-
ren. Darüber hinaus haben sie grundlegende Techniken eingeübt, sprachliche Phänomene sachlich, formal sowie
sprachlich angemessen darzustellen. Sie sind in der Lage, unter Anleitung Fragestellungen zu entwickeln und zu
erörtern.
Inhalte: 
Das Modul bietet einen Überblick über die Variation und den Wandel der französischen Sprache. Das Studium bie-
tet eine exemplarische Vertiefung eines Teilbereichs der französischen Sprachwissenschaft; Einübung von Strate-
gien zur Suche, Analyse und Bewertung von sprachwissenschaftlicher Forschungsliteratur sowie von Techniken
wissenschaftlichen Arbeitens; Anwendung von sprachlichen und methodischen Instrumenten zur Beschreibung
und Deutung sprachlicher Phänomene sowie außersprachlicher Zusammenhänge, die von romanistischem und
insbesondere franko-romanistischem Interesse sind. 

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Vorlesung 2 Schriftlich zu bearbeitende 
Aufgabenstellungen Präsenzstudium V 30

Vor-/Nachbereitung V 90
Präsenzzeit PS 30
Vor-/Nachbereitung PS 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Proseminar 2

Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Seminar-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende kleinere Arbeits-
aufträge, einzeln oder im 
Team

Modulprüfung: Hausarbeit (ca. 10 Seiten)
Modulsprache: Deutsch (ggf. Französisch oder Englisch)
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 240 Stunden 8 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Einmal pro Jahr; Vorlesung im Wintersemester, Proseminar in jedem

Semester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Französische Philologie,

60-LP-Modulangebot Französische Philologie, 
60-LP-Modulangebot Französisch,
Bachelorstudiengang Frankreichstudien
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  Basismodul IIb: Weitere Teilgebiete der französischen Sprachwissenschaft sowie Variation und Wandel der italie-
nischen Sprache
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten des Moduls 
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Basismodul Ia: Einführung in die Beschrei-
bungsebenen des französischen Sprachsystems“ oder des Moduls „Basismodul Ic: Einführung in die Beschrei-
bungsebenen des französischen Sprachsystems und in den Bereich Sprachgeschichte und Variation“
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten verfügen über einen Überblick über die Varietäten des französischen und kennen
Grundbegriffe der sprachlichen Variation, des Sprachwandels und der französischen Sprachgeschichte. Des
Weiteren haben Sie exemplarisch eingehende Kenntnisse in einem Bereich der französischen Sprachwissenschaft
und können auch komplexere Charakteristika dieses Bereichs selbstständig erkennen, analysieren und interpretie-
ren. 
Inhalte: 
Vorlesung: Überblick über die Variation und den Wandel der französischen Sprache. 
Proseminar: Exemplarische Vertiefung eines Teilbereichs der französischen Sprachwissenschaft; Einübung von
Strategien zur Suche, Analyse und Bewertung von sprachwissenschaftlicher Forschungsliteratur sowie von Tech-
niken wissenschaftlichen Arbeitens; Anwendung von sprachlichen und methodischen Instrumenten zur Beschrei-
bung und Deutung sprachlicher Phänomene sowie außersprachlicher Zusammenhänge, die von romanistischem
und insbesondere französischem Interesse sind.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Vorlesung 2 –
Präsenzzeit V 30
Vor-/Nachbereitung V 30
Präsenzzeit PS 30
Vor-/Nachbereitung PS 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Proseminar 2

Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende kleinere Arbeits-
aufträge, einzeln oder im 
Team

Modulprüfung: Hausarbeit (ca. 10 Seiten)
Modulsprache: Deutsch (ggf. Französisch oder Englisch)
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Einmal pro Jahr; Vorlesung im Wintersemester, Proseminar in jedem

Semester
Verwendbarkeit: 60-LP-Modulangebot Französisch 
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* Das Basismodul IIc kann nur von Studentinnen und Studenten belegt werden, die im Kernfach eine weitere romanische Philologie studieren und
die im 60-LP-Modulangebot Französisch zuvor das Basismodul Ic „Einführung in die Beschreibungsebenen des französischen Sprachsystems
und in den Bereich Sprachgeschichte und Variation“ gewählt haben (Wahloption gemäß § 22 Abs. 2).

Basismodul IIc: Exemplarische Vertiefung von Teilgebieten der französischen Sprachwissenschaft *
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Basismodul Ic: Einführung in die Beschrei-
bungsebenen des französischen Sprachsystems und in den Bereich Sprachgeschichte und Variation“
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten haben exemplarisch eingehende Kenntnisse in zwei Bereichen der französischen
Sprachwissenschaft und können auch komplexere Charakteristika dieser Bereiche selbstständig erkennen, analy-
sieren und interpretieren. Darüber hinaus haben sie grundlegende Techniken eingeübt, sprachliche Phänomene
sachlich, formal sowie sprachlich angemessen darzustellen. Sie sind in der Lage, unter Anleitung Fragestellungen
zu entwickeln und zu erörtern.
Inhalte: 
Exemplarische Vertiefung in zwei Teilbereichen der französischen Sprachwissenschaft; Einübung von Strategien
zur Suche, Analyse und Bewertung von sprachwissenschaftlicher Forschungsliteratur sowie von Techniken
wissenschaftlichen Arbeitens; Anwendung von sprachlichen und methodischen Instrumenten zur Beschreibung
und Deutung sprachlicher Phänomene sowie außersprachlicher Zusammenhänge, die von romanistischem und
insbesondere französischem Interesse sind.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Proseminar 2
Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende kleinere Arbeits-
aufträge, einzeln oder im 
Team

Präsenzzeit PS 30
Vor-/Nachbereitung PS 30
Präsenzzeit HS 30
Vor-/Nachbereitung HS 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Hauptseminar 2

Modulprüfung: Hausarbeit (ca. 10 Seiten)
Modulsprache: Deutsch (ggf. Französisch oder Englisch)
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: 60-LP-Modulangebot Französisch *
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  Aufbaumodul Typ 1: Ausbau von Teilbereichen der französischen Sprachwissenschaft
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Basismodul Ia: Einführung in die Beschrei-
bungsebenen des französischen Sprachsystems“
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten verfügen über fortgeschrittene thematische und methodische Kenntnisse der
allgemeinen, romanischen und französischen Sprachwissenschaft in zwei exemplarischen Bereichen. Sie können
in diesen exemplarischen Bereichen komplexe Charakteristika der französischen Sprache, deren Verwendung so-
wie sonstige Zusammenhänge sicher erkennen, analysieren und interpretieren und sind in der Lage, selbstständig
Forschungsstände zu recherchieren und aufzuarbeiten sowie im Rahmen aktueller Diskussionen eigenständig
Fragestellungen zu entwickeln und diese zu verfolgen. Sie beherrschen die Techniken wissenschaftlichen Arbei-
tens sicher und können diese problemlos anwenden. Sie sind in der Lage, sprachwissenschaftliche Sachverhalte
sachlich und sprachlich auf hohem Niveau darzustellen.
Inhalte: 
Das Aufbaumodul baut in Bezug auf die zu erwerbenden Kompetenzen und Fähigkeiten auf dem Basismodul IIa
„Variation und Wandel der französischen Sprache sowie weitere Teilgebiete der französischen Sprachwissen-
schaft“ auf. Neben der Vertiefung und Erweiterung der in den Basismodulen erworbenen sprachwissenschaftlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten findet eine eingehende Beschäftigung mit zwei Teilbereichen der französischen
Sprachwissenschaft unter Berücksichtigung aktueller Forschungszusammenhänge statt. 

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Hauptseminar I 2

Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende Arbeitsaufträge, 
einzeln oder im Team Präsenzzeit HS I  30

Vor-/Nachbereitung HS I  60
Präsenzzeit HS II  30
Vor-/Nachbereitung HS II  90
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 150Hauptseminar II 2

Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende Arbeitsaufträge, 
einzeln oder im Team; 
Studienleistung in Form 
einer kürzeren mündlichen 
und/oder schriftlichen 
Präsentation (z. B. Referat, 
Essay, Protokoll)

Modulprüfung: Hausarbeit (ca. 15 Seiten)
Modulsprache: Deutsch (ggf. Französisch oder Englisch)
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 360 Stunden 12 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Französische Philologie
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  Aufbaumodul Typ 2: Exemplarischer Ausbau von Teilbereichen der französischen Sprachwissenschaft und inter-
disziplinäre Bezüge
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Basismodul Ia: Einführung in die Beschrei-
bungsebenen des französischen Sprachsystems“
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten verfügen über fortgeschrittene thematische und methodische Kenntnisse der
allgemeinen, romanischen und französischen Sprachwissenschaft in mindestens einem exemplarischen Bereich.
Sie können in diesem exemplarischen Bereich komplexe Charakteristika der französischen Sprache, deren Ver-
wendung sowie sonstige Zusammenhänge sicher erkennen, analysieren und interpretieren und sind in der Lage,
selbstständig Forschungsstände zu recherchieren und aufzuarbeiten sowie im Rahmen aktueller Diskussionen
eigenständig Fragestellungen zu entwickeln und diese zu verfolgen. Sie beherrschen die Techniken wissenschaft-
lichen Arbeitens sicher und können diese problemlos anwenden. Durch den Besuch einer Lehrveranstaltung aus
einem affinen Fach („Wahl-LV“) sind sie darüber hinaus in der Lage, selbstständig interdisziplinäre und/oder kom-
plementäre Bezüge zur allgemeinen und/oder romanischen (insbesondere spanischen) Sprachwissenschaft her-
zustellen.
Inhalte: 
Das Aufbaumodul baut in Bezug auf die zu erwerbenden Kompetenzen und Fähigkeiten auf dem Basismodul IIa
„Variation und Wandel der französischen Sprache sowie weitere Teilgebiete der französischen Sprachwissen-
schaft“ auf. Neben der Vertiefung und Erweiterung der in den Basismodulen erworbenen sprachwissenschaftlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten findet eine eingehende Beschäftigung mit einem Teilbereich der französischen
Sprachwissenschaft unter Berücksichtigung aktueller Forschungszusammenhänge statt. Darüber hinaus werden
interdisziplinäre und/oder komplementäre Bezüge zur allgemeinen und/oder romanischen (insbesondere französi-
schen) Sprachwissenschaft hergestellt.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Hauptseminar 2
Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende kleinere Arbeits-
aufträge, einzeln oder im 
Team

Präsenzzeit HS  30
Vor-/Nachbereitung HS  60
Präsenzzeit Wahl-LV  30
Vor-/Nachbereitung Wahl-LV  30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 150

Wahl-LV
(Hauptseminar) 2

Modulprüfung: Hausarbeit (ca. 15 Seiten)
Modulsprache: Deutsch (ggf. Französisch oder weitere Modulsprachen, z. B. Eng-

lisch)
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Französische Philologie
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  Aufbaumodul: Vertiefung und Ausbau exemplarischer Teilgebiete der französischen Sprachwissenschaft
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Basismodul Ia: Einführung in die Beschrei-
bungsebenen des französischen Sprachsystems“ oder des Moduls „Basismodul Ib: Grundlagen der französischen
Sprachwissenschaft“
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten verfügen über eingehende thematische und methodische Kenntnisse der romani-
schen und insbesondere der französischen Sprachwissenschaft in einem exemplarischen Bereich. Sie können in
diesem exemplarischen Bereich komplexere Charakteristika der französischen Sprache, deren Verwendung sowie
sonstige Zusammenhänge sicher erkennen, analysieren und interpretieren und sind in der Lage, selbstständig
Forschungsstände zu recherchieren und aufzuarbeiten sowie im Rahmen aktueller Diskussionen eigenständig
Fragestellungen zu entwickeln und diese zu verfolgen. Sie beherrschen die Techniken wissenschaftlichen Arbei-
tens sicher und können diese problemlos anwenden. Darüber hinaus haben sie einen weiteren Bereich auf hohem
Niveau bearbeitet und verfügen über fortgeschrittene Präsentationsfähigkeiten.
Inhalte: 
Das Aufbaumodul baut in Bezug auf die zu erwerbenden Kompetenzen und Fähigkeiten auf dem Basismodul IIa
„Variation und Wandel der französischen Sprache sowie weitere Teilgebiete der französischen Sprachwissen-
schaft“ auf. 
Proseminar: Exemplarische Vertiefung eines Teilbereichs der französischen Sprachwissenschaft; Einübung von
Strategien zur Suche, Analyse und Bewertung von sprachwissenschaftlicher Forschungsliteratur sowie von Tech-
niken wissenschaftlichen Arbeitens; Anwendung von sprachlichen und methodischen Instrumenten zur Beschrei-
bung und Deutung sprachlicher Phänomene sowie außersprachlicher Zusammenhänge, die von romanistischem
und insbesondere franko-romanistischem Interesse sind. 
Hauptseminar: Ausbau sprachwissenschaftlicher Kenntnisse und Fähigkeiten; eingehendere Beschäftigung mit
einem Teilgebiet der französischen Sprachwissenschaft unter Berücksichtigung aktueller Forschungszusammen-
hänge.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Proseminar 2

Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende kleinere Arbeits-
aufträge, einzeln oder im 
Team Präsenzzeit PS 30

Vor-/Nachbereitung PS 30
Präsenzzeit HS 30
Vor-/Nachbereitung HS 90
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Hauptseminar 2

Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende Arbeitsaufträge, 
einzeln oder im Team; 
Studienleistung in Form 
einer mündlichen und/oder 
schriftlichen kürzeren 
Präsentation (z. B. Referat, 
Essay, Protokoll)
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Modulprüfung: Hausarbeit (ca. 10 Seiten)
Modulsprache: Deutsch (ggf. Französisch oder Englisch)
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 240 Stunden 8 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: 60-LP-Modulangebot Französische Philologie
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3. Studienbereich Literaturwissenschaft   

Basismodul Ia: Grundbegriffe und Methoden der französischen Literaturwissenschaft 
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten verfügen über Grundlagenkenntnisse der Theorien und Methoden der Literatur-
wissenschaft und einen ersten Einblick in die Literaturgeschichte. Sie lernen die verschiedenen Gegenstands-
bereiche und Erkenntnismöglichkeiten der Disziplin kennen und eignen sich unter Anleitung theoretisch-methodi-
sche und terminologische Grundlagen für die Analyse und Interpretation literarischer Texte an. Sie entwickeln im
Verlauf des Moduls eine spezifisch philologische Lesekompetenz und ein fachbezogenes sprachliches Ausdrucks-
vermögen.
Inhalte: 
Es werden grundlegende Fragestellungen und Begriffe der Literaturwissenschaft eingeführt. Dazu gehört das Ver-
hältnis von Literatur- und Wissenschaftsbegriff in seiner einzelsprachlich relevanten Dimension innerhalb der
romanischen Literaturwissenschaft. Weiterhin wird im Verlauf des Einführungskurses die Relation von Literatur in
Bezug auf zentrale Konzepte wie z. B. Poetizität und Fiktionalität erörtert. Das Modul vermittelt ein terminologi-
sches und methodisches Grundinventar für die Analyse lyrischer, dramatischer und narrativer französischsprachi-
ger Texte aus verschiedenen Epochen. Das Modul dient der exemplarischen gegenstandsbezogenen und pro-
blemorientierten Anwendung der erlernten Terminologien und Methoden anhand literaturgeschichtlich repräsenta-
tiver Primärtexte der französischsprachigen Literatur. Es bietet Raum für die Diskussion unterschiedlicher Heran-
gehensweisen an literarische Texte, historischer Paradigmen und Theorien der Literaturwissenschaft sowie ggf.
der Übertragbarkeit von Kategorien literarischer Analyse auf andere Textsorten respektive Medien. Weiterhin führt
es in praktische Aspekte (literatur)wissenschaftlichen Arbeitens ein.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Grundkurs 2
Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende kleinere Arbeits-
aufträge, einzeln oder im 
Team

Präsenzzeit GK 30
Vor-/Nachbereitung GK 30
Präsenzzeit PS 30
Vor-/Nachbereitung PS 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Proseminar 2

Modulprüfung: Klausur (90 Minuten)
Modulsprache: Deutsch oder Französisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Zwei Semester 
Häufigkeit des Angebots: Einmal pro Jahr; Grundkurs im Wintersemester, Proseminar in jedem

Semester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Französische Philologie,

60-LP-Modulangebot Französische Philologie,
60-LP-Modulangebot Französisch,
30-LP-Modulangebot Französisch mit sprachlichen Vorkenntnissen,
Bachelorstudiengang Frankreichstudien 
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* Das Basismodul Ib kann nur von Studentinnen und Studenten belegt werden, die im Kernfach oder in einem anderen 30-LP-Modulangebot mit
sprachlichen Vorkenntnissen eine weitere romanische Philologie studieren und darin das Basismodul Ia im Studienbereich Literaturwissenschaft
belegt haben (Wahloptionen gemäß § 22 Abs. 2 und § 26 Abs. 2).

Basismodul Ib: Literaturgeschichte und Methoden der französischen Literaturwissenschaft * 
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten gewinnen einen Überblick über die französischsprachige Literatur in ihrem histo-
rischen Wandel und einen vertiefenden Einblick in einen ausgewählten Themenbereich der französischen Litera-
turwissenschaft. Sie verfügen über ein breites literarhistorisches Wissen, können diachrone Entwicklungen be-
schreiben und Primärtexte unter Anleitung in ihren historischen Zusammenhang einordnen und analysieren. Die
Studentinnen und Studenten erweitern ihre spezifisch philologische Lesekompetenz und ihr fachbezogenes
sprachliches Ausdrucksvermögen. Sie können sich unter Anleitung literaturwissenschaftliche Fragestellungen er-
arbeiten und an einem abgegrenzten Themengebiet exemplarisch erproben. 
Inhalte: 
Das Modul dient der vertiefenden Beschäftigung mit einem exemplarischen Themenbereich der französischen
Literaturwissenschaft. Es leitet an, literarische Texte in ihren historischen, soziokulturellen, medien- und/oder
genderspezifischen Zusammenhängen zu verstehen und zu interpretieren. Es befördert und schult die reflektierte
Anwendung theoretischer und methodischer Grundlagen des Faches und dient der Anleitung zum selbstständigen
wissenschaftlichen Arbeiten durch die Einübung entsprechender Arbeitstechniken. Das Studium dient der Ver-
mittlung eines Überblicks über zentrale Epochen der französischsprachigen Literatur unter Berücksichtigung über-
greifender Fragestellungen (z. B. Subjektkategorien, Diskurstraditionen und Diskursfelder, Fragen der Fiktionalität
und des Wirklichkeitsbezugs). Sie widmet sich der Darstellung grundlegender Transformationen der französisch-
sprachigen Literatur in ihrem geschichtlichen Verlauf und ggf. ihrer regionalen Differenzierung.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Proseminar 2
Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende kleinere Arbeits-
aufträge, einzeln oder im 
Team

Präsenzzeit PS 30
Vor-/Nachbereitung PS 30
Präsenzzeit V 30
Vor-/Nachbereitung V 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Vorlesung 2

Modulprüfung: Klausur (90 Minuten)
Modulsprache: Deutsch oder Französisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester 
Häufigkeit des Angebots: Einmal pro Jahr; Vorlesung im Sommersemester, Proseminar in jedem

Semester
Verwendbarkeit: 60-LP-Modulangebot Französisch,

30-LP-Modulangebot Französisch mit sprachlichen Vorkenntnissen *
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  Basismodul IIa: Literaturgeschichte und Methoden der Textanalyse 
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Basismodul Ia: Grundbegriffe und Methoden
der französischen Literaturwissenschaft“
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten gewinnen einen fundierten Überblick über die französischsprachige Literatur in
ihrem historischen Wandel und einen vertieften Einblick in einen exemplarischen Themenbereich der französi-
schen Literaturwissenschaft. Sie verfügen über ein breites literarhistorisches Wissen und können diachrone Ent-
wicklungen beschreiben sowie Primärtexte unter Anleitung in ihren historischen Zusammenhang einordnen und
analysieren. Die Studentinnen und Studenten erweitern ihre spezifisch philologische Lesekompetenz und ihr fach-
bezogenes sprachliches Ausdrucksvermögen. Sie können sich literaturwissenschaftliche Fragestellungen erarbei-
ten und an einem abgegrenzten Themengebiet exemplarisch erproben. Das Modul befähigt die Studentinnen und
Studenten zum Verfassen einer wissenschaftlichen Hausarbeit (Proseminararbeit), d. h. sie können literaturwis-
senschaftliche Fragestellungen unter Anleitung nah am konkreten Primärtext und getragen von eigener bibliogra-
phischer Recherche bearbeiten und in einem systematisch gegliederten, stringent argumentierenden und nach
wissenschaftlichen Konventionen gestalteten Text präsentieren. 
Inhalte: 
Das Modul dient der vertiefenden Beschäftigung mit einem exemplarischen Themenbereich der französischen
Literaturwissenschaft. Es leitet an, literarische Texte in ihren historischen, soziokulturellen, medien- und/oder
genderspezifischen Zusammenhängen zu verstehen, zu analysieren und zu interpretieren. Es befördert und schult
die reflektierte Anwendung theoretischer und methodischer Grundlagen des Faches und dient der Anleitung zum
selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten durch die Einübung entsprechender Arbeitstechniken. Das Studium
dient der Vermittlung eines Überblicks über zentrale Epochen der französischsprachigen Literatur unter Berück-
sichtigung übergreifender Fragestellungen (dazu gehören z. B. Subjektkategorien, Diskurstraditionen und Diskurs-
felder, Fragen der Fiktionalität und des Wirklichkeitsbezugs). Sie widmet sich der Darstellung grundlegender
Transformationen der Französischen Literatur in ihrem geschichtlichen Verlauf und ggf. ihrer regionalen Differen-
zierung. 

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Proseminar 2

Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende kleinere Arbeits-
aufträge, einzeln oder im 
Team; Studienleistung in 
Form einer Hausarbeit 
(ggf. mit vorbereitendem 
Referat)

Präsenzzeit PS 30
Vor-/Nachbereitung PS 90
Präsenzzeit V 30
Vor-/Nachbereitung V 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60Vorlesung 2

Modulprüfung: Klausur (90 Minuten)
Modulsprache: Deutsch oder Französisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 240 Stunden 8 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester 
Häufigkeit des Angebots: Einmal pro Jahr; Vorlesung im Sommersemester, Proseminar in jedem

Semester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Französische Philologie,

60-LP-Modulangebot Französische Philologie, 
Bachelorstudiengang Frankreichstudien
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  Basismodul IIb: Methoden der Textanalyse und Literaturgeschichte
Hochschule/Fachbereich/Institut: Freie Universität Berlin/Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Basismodul Ia: Grundbegriffe und Methoden
der französischen Literaturwissenschaft“ oder des Moduls „Basismodul Ib: Literaturgeschichte und Methoden der
französischen Literaturwissenschaft“
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten gewinnen einen Überblick über die französischsprachige Literatur in ihrem histo-
rischen Wandel und einen vertieften Einblick in einen exemplarischen Themenbereich der französischen Literatur-
wissenschaft. Sie verfügen über literarhistorisches Wissen, Sie können diachrone Entwicklungen beschreiben und
Primärtexte unter Anleitung in ihren historischen Zusammenhang einordnen und analysieren. Die Studentinnen
und Studenten erweitern ihre spezifisch philologische Lesekompetenz und ihr fachbezogenes sprachliches Aus-
drucksvermögen. Sie können sich literaturwissenschaftliche Fragestellungen erarbeiten und diese an einem ab-
gegrenzten Themengebiet exemplarisch erproben. Das Modul befähigt sie zum Verfassen einer wissenschaft-
lichen Hausarbeit (Proseminararbeit), d. h. sie können literaturwissenschaftliche Fragestellungen unter Anleitung
nah am konkreten Primärtext und getragen von eigener bibliographischer Recherche bearbeiten und in einem
systematisch gegliederten, stringent argumentierenden und nach wissenschaftlichen Konventionen gestalteten
Text präsentieren.
Inhalte: 
Das Modul dient der vertieften Beschäftigung mit einem ausgewählten Themenbereich der französischen Literatur-
wissenschaft. Es leitet an, literarische Texte in ihren historischen, soziokulturellen, medien- und/oder genderspezi-
fischen Zusammenhängen zu verstehen, zu analysieren und zu interpretieren. Es befördert und schult die reflek-
tierte Anwendung theoretischer und methodischer Grundlagen des Faches und dient der Anleitung zum selbst-
ständigen wissenschaftlichen Arbeiten durch die Einübung entsprechender Arbeitstechniken. Das Studium dient
der Vermittlung eines Überblicks über zentrale Epochen der französischen Literatur unter Berücksichtigung über-
greifender Fragestellungen (dazu gehören z. B. Subjektkategorien, Diskurstraditionen und Diskursfelder, Fragen
der Fiktionalität und des Wirklichkeitsbezugs). Sie widmet sich der Darstellung grundlegender Transformationen
der französiscen Literatur in ihrem geschichtlichen Verlauf und ggf. ihrer regionalen Differenzierung. 

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Proseminar 2
Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende kleinere Arbeits-
aufträge, einzeln oder im 
Team 

Präsenzzeit PS 30
Vor-/Nachbereitung PS 30
Präsenzzeit V 30
Vor-/Nachbereitung V 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Vorlesung 2

Modulprüfung: Hausarbeit (ca. 10 Seiten)
Modulsprache: Deutsch oder Französisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester 
Häufigkeit des Angebots: Einmal pro Jahr; Vorlesung im Sommersemester, Proseminar in jedem

Semester
Verwendbarkeit: 60-LP-Modulangebot Französisch 
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* Das Basismodul IIc kann nur von Studentinnen und Studenten belegt werden, die im Kernfach eine weitere romanische Philologie studieren und
die im 60-LP-Modulangebot Französisch zuvor das Basismodul Ib „Literaturgeschichte und Methoden der italienischen Literaturwissenschaft“
gewählt haben (Wahloption gemäß § 22 Abs. 2).

Basismodul IIc: Methoden der Textanalyse und -interpretation * 
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Basismodul Ib: Literaturgeschichte und Metho-
den der französischen Literaturwissenschaft“
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten gewinnen Einblicke in ausgewählte Themenbereiche der französischen Literatur-
wissenschaft und ihre Perspektiven. Aufbauend auf dem in Basismodul Ib erworbenen literarhistorischen Wissen
können sie Primärtexte unter Anleitung in ihren historischen Zusammenhang einordnen und analysieren. Die Stu-
dentinnen und Studenten erweitern ihre spezifisch philologische Lesekompetenz und ihr fachbezogenes sprach-
liches Ausdrucksvermögen. Sie können sich literaturwissenschaftliche Fragestellungen erarbeiten und an einem
abgegrenzten Themengebiet exemplarisch erproben. Das Modul befähigt die Studentinnen und Studenten zum
Verfassen einer wissenschaftlichen Hausarbeit (Proseminararbeit), d. h. sie können literaturwissenschaftliche
Fragestellungen unter Anleitung nah am konkreten Primärtext und getragen von eigener bibliographischer Recher-
che bearbeiten und in einem systematisch gegliederten, stringent argumentierenden und nach wissenschaftlichen
Konventionen gestalteten Text präsentieren.
Inhalte: 
Das Modul dient der vertieften Beschäftigung mit ausgewählten Themenbereichen der französischen Literaturwis-
senschaft. Es leitet an, literarische Texte in ihren historischen, soziokulturellen, medien- und/oder genderspezifi-
schen Zusammenhängen zu verstehen, zu analysieren und zu interpretieren. Es befördert und schult die reflek-
tierte Anwendung theoretischer und methodischer Grundlagen des Faches und dient der Anleitung zum selbst-
ständigen wissenschaftlichen Arbeiten durch die Einübung entsprechender Arbeitstechniken.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Proseminar 2
Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende kleinere Arbeits-
aufträge, einzeln oder im 
Team

Präsenzzeit PS 30
Vor-/Nachbereitung PS 30
Präsenzzeit HS 30
Vor-/Nachbereitung HS 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Hauptseminar 2

Modulprüfung: Hausarbeit (ca. 10 Seiten)
Modulsprache: Deutsch oder Französisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester 
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: 60-LP-Modulangebot Französisch *
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  Aufbaumodul Typ 1: Literaturwissenschaftliche Textanalyse und Perspektiven der Forschung 
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Basismodul Ia: Grundbegriffe und Methoden
der französischen Literaturwissenschaft“
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten haben einen vertieften Einblick in ausgewählte Themenbereiche der französi-
schen Literaturwissenschaft und einschlägige Forschungsperspektiven und bereiten sich auf das Verfassen der
Bachelorarbeit vor. Sie sind in der Lage, sich selbstständig in neue Zusammenhänge einzuarbeiten und komplexe
Fragestellungen aufzuwerfen, zu bearbeiten und mündlich wie schriftlich in angemessener Weise zu präsentieren.
Sie können literaturwissenschaftliche Fragestellungen nah am konkreten Primärtext und getragen von eigener
bibliographischer Recherche bearbeiten und ihre Ergebnisse unter Berücksichtigung des für den untersuchten
Gegenstand relevanten Forschungsstandes in einem systematisch gegliederten, stringent argumentierenden und
nach wissenschaftlichen Konventionen gestalteten Text präsentieren.
Inhalte: 
Das Aufbaumodul dient der Vertiefung und Ausdifferenzierung der in den Basismodulen erfolgten fachlichen
Grundausbildung durch die eingehende Beschäftigung mit ausgewählten Themenbereichen der französischen
Literaturwissenschaft. Es baut in Bezug auf die zu erwerbenden Kompetenzen und Fähigkeiten auf dem
Basismodul IIa „Literaturgeschichte und Methoden der Textanalyse“ auf. Das Modul führt an für die aktuelle Fach-
diskussion relevante Fragestellungen, Theorien und Methoden heran und bietet Raum für die weiterführende
Reflexion und Diskussion von Möglichkeiten der Analyse und Interpretation literarischer Texte und ggf. anderer
Medien, unter Berücksichtigung ihrer historischen, soziokulturellen, medien- und/oder genderspezifischen Zusam-
menhänge. Es leitet gezielt zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten, zu einem eigenständigen Umgang
mit komplexen, wissenschaftlich relevanten Fragestellungen und zu einer kritisch-reflektierten Diskussion be-
stehender Ansätze an, befördert und schult Transferleistungen im Kontext wissenschaftlichen Arbeitens und berei-
tet sowohl in inhaltlicher als auch in formaler Hinsicht auf das Verfassen der Bachelorarbeit vor. Hiermit einher-
gehend wird der Umgang mit einschlägigen Arbeitstechniken weiter geschult und verfeinert.
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Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Hauptseminar I 2

Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende Arbeitsaufträge, 
einzeln oder im Team Präsenzzeit HS I  30

Vor-/Nachbereitung HS I  60
Präsenzzeit HS II  30
Vor-/Nachbereitung HS II  90
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 150Hauptseminar II 2

Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende Arbeitsaufträge, 
einzeln oder im Team; 
Studienleistung in Form 
einer mündlichen und/oder 
schriftlichen kürzeren 
Präsentation (z. B. Referat, 
Essay, Protokoll)

Modulprüfung: Hausarbeit (ca. 15 Seiten)
Modulsprache: Deutsch oder Französisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 360 Stunden 12 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester 
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester 
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Französische Philologie
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  Aufbaumodul Typ 2: Literaturwissenschaftliche Textanalyse und interdisziplinäre Perspektiven
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Basismodul Ia: Grundbegriffe und Methoden
der französischen Literaturwissenschaft“
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten haben einen vertieften Einblick in ausgewählte Themenbereiche der französi-
schen Literaturwissenschaft und einschlägige Forschungsperspektiven und bereiten sich auf das Verfassen der
Bachelorarbeit vor. Sie sind sie in der Lage, sich selbstständig in neue Zusammenhänge einzuarbeiten und kom-
plexe Fragestellungen aufzuwerfen, zu bearbeiten und mündlich wie schriftlich in angemessener Weise zu präsen-
tieren. Sie können literaturwissenschaftliche Fragestellungen nah am konkreten Primärtext und getragen von eige-
ner bibliographischer Recherche bearbeiten und ihre Ergebnisse unter Berücksichtigung des für den untersuchten
Gegenstand relevanten Forschungsstandes in einem systematisch gegliederten, stringent argumentierenden und
nach wissenschaftlichen Konventionen gestalteten Text präsentieren. Sie schärfen ihr individuelles Kompetenz-
profil durch den Erwerb zusätzlicher forschungsorientierter und/oder interdisziplinärer Qualifikationen. Durch den
Besuch einer Veranstaltung aus einem affinen Fach („Wahl-LV“) sind die Studentinnen und Studenten in der Lage,
Bezüge zu bereits erworbenem Wissen herzustellen und eigenverantwortlich individuelle Schwerpunkte zu setzen. 
Inhalte: 
Das Aufbaumodul dient der Vertiefung und Ausdifferenzierung der in den Basismodulen erfolgten fachlichen
Grundausbildung durch die eingehende Beschäftigung mit ausgewählten Themenbereichen der französischen
Literaturwissenschaft. Es baut in Bezug auf die zu erwerbenden Kompetenzen und Fähigkeiten auf dem
Basismodul IIa „Literaturgeschichte und Methoden der Textanalyse“ auf. Das Modul führt an für die aktuelle Fach-
diskussion relevante Fragestellungen, Theorien und Methoden heran und bietet Raum für die weiterführende,
auch interdisziplinäre, Reflexion und Diskussion von Möglichkeiten der Analyse und Interpretation literarischer
Texte und ggf. anderer Medien, unter Berücksichtigung ihrer historischen, soziokulturellen, medien- und/oder
genderspezifischen Zusammenhänge. Es leitet gezielt zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten, zu einem
eigenständigen Umgang mit komplexen, wissenschaftlich relevanten Fragestellungen und zu einer kritisch-reflek-
tierten Diskussion bestehender Ansätze an, befördert und schult Transferleistungen im Kontext wissenschaftlichen
Arbeitens und bereitet sowohl in inhaltlicher als auch in formaler Hinsicht auf das Verfassen der Bachelorarbeit vor.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Hauptseminar 2
Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende Arbeitsaufträge, 
einzeln oder im Team

Präsenzzeit HS  30
Vor-/Nachbereitung HS  60
Präsenzzeit Wahl-LV  30
Vor-/Nachbereitung Wahl-LV  30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 150

Wahl-LV 
(Hauptseminar) 2

Modulprüfung: Hausarbeit (ca. 15 Seiten)
Modulsprache: Deutsch oder Französisch (ggf. weitere Modulsprachen, z. B. Eng-

lisch)
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester 
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester 
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Französische Philologie
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  Aufbaumodul: Literaturwissenschaftliche Textanalyse und -interpretation
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Basismodul Ia: Grundbegriffe und Methoden
der französischen Literaturwissenschaft“
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten haben einen vertieften Einblick in ausgewählte Themenbereiche der französi-
schen Literaturwissenschaft. Sie sind in der Lage, sich weiterführende literaturwissenschaftliche Fragestellungen
selbstständig zu erarbeiten und unter Einbeziehung von Sekundärliteratur in einer wissenschaftlichen Hausarbeit
(Proseminararbeit) zu präsentieren. Sie kennen die in der Teildisziplin Literaturwissenschaft üblichen Recherche-
wege und -möglichkeiten sowie methodische und formale Verfahren der wissenschaftlichen Textproduktion. Sie
sind in der Lage, fachspezifische Fragestellungen aufzuwerfen, zu bearbeiten und mündlich wie schriftlich in ange-
messener Weise zu präsentieren. 
Inhalte: 
Das Aufbaumodul baut in Bezug auf die zu erwerbenden Kompetenzen und Fähigkeiten auf dem Basismodul IIa
„Literaturgeschichte und Methoden der Textanalyse“ auf. Das Proseminar dient der vertieften Beschäftigung mit
einem ausgewählten Themenbereich der französischen Literaturwissenschaft. Es leitet an, literarische Texte in
ihren historischen, soziokulturellen, medien- und/oder genderspezifischen Zusammenhängen zu verstehen, zu
analysieren und zu interpretieren. Es befördert und schult die reflektierte Anwendung theoretischer und methodi-
scher Grundlagen des Faches und dient der Anleitung zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten durch die
Einübung entsprechender Arbeitstechniken. Das Hauptseminar dient der Ausdifferenzierung der in den Basis-
modulen erfolgten fachlichen Grundausbildung durch die eingehende Beschäftigung mit einem exemplarischen
Themenbereich der französischen Literaturwissenschaft. Es führt an für die aktuelle Fachdiskussion relevante
Fragestellungen, Theorien und Methoden heran und bietet Raum für die weiterführende Reflexion und Diskussion
von Möglichkeiten der Analyse und Interpretation literarischer Texte und ggf. anderer Medien, unter Berücksichti-
gung ihrer historischen, soziokulturellen, medien- und/oder genderspezifischen Zusammenhänge. Hiermit einher-
gehend wird der Umgang mit wissenschaftlichen Arbeitstechniken weiter geschult und verfeinert.
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Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Proseminar 2

Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende kleinere Arbeits-
aufträge, einzeln oder im 
Team Präsenzzeit PS 30

Vor-/Nachbereitung PS 30
Präsenzzeit HS 30
Vor-/Nachbereitung HS 90
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Hauptseminar 2

Diskussionsbeiträge auf der 
Grundlage von Unterrichts-
materialien und begleiten-
der Lektüre; ggf. mündlich 
und/oder schriftlich zu er-
füllende Arbeitsaufträge, 
einzeln oder im Team; 
Studienleistung in Form 
einer mündlichen und/oder 
schriftlichen Präsentation 
(z. B. Referat, Essay, 
Protokoll)

Modulprüfung: Hausarbeit (ca. 10 Seiten)
Modulsprache: Deutsch oder Französisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 240 Stunden 8 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester 
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: 60-LP-Modulangebot Französische Philologie 
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4. Studienbereich Landeskunde   

Basismodul Ia: Landeskunde Frankreich/Frankophonie 
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Französisch Grundmodul IV“ oder geeigneter
Nachweis der französischen Sprache auf der Niveaustufe B1 GER
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten verfügen über grundlegende thematische und methodische Kenntnisse im Be-
reich Landeskunde. Sie sind in der Lage, selbstständig an den behandelten Fragestellungen weiter zu arbeiten
und sich neues Wissen anzueignen. Dazu gehört, dass sie verschiedene Formen von Dokumenten fach- und ziel-
gerecht entschlüsseln können. Sie sind in der Lage, einen längeren fachbezogenen Text in der Fremdsprache zu
erstellen. Darüber hinaus können sie zentrale Elemente der zielsprachlichen Kulturen erkennen, analysieren und
deuten. Diese Kompetenz ermöglicht es ihnen, in verschiedenen sprachlichen, gesellschaftlichen und kulturellen
Kontexten der Zielsprache zunehmend besser handlungsfähig zu sein. 
Inhalte: 
Vermittlung grundlegender historischer, geographischer, politischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und kulturel-
ler Aspekte zur Charakterisierung der frankophonen Länder und Regionen sowie
– Vertiefung einzelner Aspekte, vor allem aus Geschichte, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Medien, Kunst, Kultur,

Genderproblematik;
– ggf. kontrastiver Ansatz zu oben genannten Bereichen mit Berücksichtigung Deutschlands und der frankophonen

Länder/Regionen, auch in europäischer Perspektive;
– Einführung in die Entschlüsselung landeskundlicher Dokumente in der Fremdsprache;
– Vermittlung von Basisvokabular und sprachlichen Strukturen zur Beschreibung und Analyse landeskundlicher

Aspekte;
– Aneignung fremdsprachlicher Kompetenzen zum Verfassen komplexer mündlicher und schriftlicher fachbezoge-

ner Texte;
– Vermittlung von Strategien zur Suche, Analyse und Bewertung landeskundlicher Dokumente;
– Vermittlung von sprachlichen und methodischen Instrumenten zur Beschreibung und Deutung landeskundlicher

Phänomene;
– Erwerb soziokultureller und interkultureller Kompetenzen;
– Anleitung zur Erstellung von längeren fachbezogenen Texten in der Fremdsprache.
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Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Grundkurs 2
Vielfältige eigenständige 
und kooperative Arbeit 
während und außerhalb 
der Präsenzstudienzeit

Präsenzzeit Grundkurs 30
Vor-/Nachbereitung
Grundkurs 30
Präsenzzeit Proseminar 30
Vor-/Nachbereitung 
Proseminar 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Proseminar 2

Modulprüfung: Schriftliche Ausarbeitung (ca. 8 Seiten)
Modulsprache: Französisch 
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Französische Philologie,

60-LP-Modulangebot Französische Philologie,
60-LP-Modulangebot Französisch,
30-LP-Modulangebot Französisch mit sprachlichen Vorkenntnissen
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  Basismodul Ib: Landeskunde Frankreich/Frankophonie
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Moduls „Französisch Grundmodul IV“ oder geeigneter
Nachweis der französischen Sprache auf der Niveaustufe B1 GER 
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten verfügen über thematische und methodische Kenntnisse im Bereich Landes-
kunde. Sie sind in der Lage, an den behandelten Fragestellungen weiter zu arbeiten und sich neues Wissen anzu-
eignen. Dazu gehört, dass sie verschiedene Formen von Dokumenten fach- und zielgerecht entschlüsseln können.
Darüber hinaus können sie zentrale Elemente der zielsprachlichen Kulturen ansatzweise erkennen, analysieren
und deuten. Diese Kompetenz ermöglicht es ihnen, in verschiedenen sprachlichen, gesellschaftlichen und kulturel-
len Kontexten der Zielsprache zunehmend besser handlungsfähig zu sein.
Inhalte: 
Vermittlung historischer, geographischer, gesellschaftlicher und kultureller Aspekte zur Charakterisierung der
frankophonen Länder und Regionen sowie
– ggf. kontrastiver Ansatz zu obengenannten Bereichen mit Berücksichtigung Deutschlands und der frankophonen

Länder/Regionen, auch in europäischer Perspektive;
– Einführung in die Entschlüsselung landeskundlicher Dokumente in der Fremdsprache;
– Vermittlung von Basisvokabular und sprachlichen Strukturen zur Beschreibung landeskundlicher Aspekte;
– Aneignung fremdsprachlicher Kompetenzen zum Verfassen einfacher mündlicher und schriftlicher fachbezoge-

ner Texte;
– Vermittlung von Strategien zur Suche, Analyse und Bewertung landeskundlicher Dokumente;
– Vermittlung von sprachlichen und methodischen Instrumenten zur ansatzweisen Beschreibung und Deutung

landeskundlicher Phänomene;
– Anbahnung soziokultureller und interkultureller Kompetenzen.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Grundkurs I 2
Vielfältige eigenständige 
und kooperative Arbeit 
während und außerhalb 
der Präsenzstudienzeit

Präsenzzeit Grundkurs I 30
Vor-/Nachbereitung 
Grundkurs I 30
Präsenzzeit Grundkurs II 30
Vor-/Nachbereitung 
Grundkurs II 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Grundkurs II 2

Modulprüfung: Mündliche Präsentation (10 bis 15 Minuten) mit schriftlicher Aus-
arbeitung (ca. 3 bis 5 Seiten)

Modulsprache: Französisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 180 Stunden 6 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: 30-LP-Modulangebot Französisch ohne sprachliche Vorkenntnisse
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Anlagen 2: Exemplarische Studienverlaufspläne

Abkürzungen:
AM Aufbaumodul
BM Basismodul
FS Fachsemester
GK Grundkurs
HS Hauptseminar
LK Landeskunde
LP Leistungspunkte
LV Lehrveranstaltung
LW Literaturwissenschaft
PS Proseminar
SpÜ Sprachpraktische Übung
SW Sprachwissenschaft
V Vorlesung
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Anlage 3: Zeugnis (Muster) 

  

F r e i e  U n i v e r s i t ä t  B e r l i n  
F a c h b e r e i c h  Ph i l o s o p h i e  u n d  G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n

Zeugnis

Frau/Herr [Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Bachelorstudiengang 

Französische Philologie

auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 14. Februar 2018 (FU-Mitteilungen 11/2018) mit der Gesamtnote 

[Note als Text und Zahl]

erfolgreich abgeschlossen und die erforderliche Zahl von 180 Leistungspunkten nachgewiesen.

Die Prüfungsleistungen wurden wie folgt bewertet:   

Die Bachelorarbeit hatte das Thema: [XX]

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr]  (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan  Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Notenskala: 1,0 – 1,5 sehr gut; 1,6 – 2,5 gut; 2,6 – 3,5 befriedigend; 3,6 – 4,0 ausreichend; 4,1 – 5,0 nicht ausreichend
Undifferenzierte Bewertungen: BE – bestanden; NB – nicht bestanden

Die Leistungspunkte entsprechen dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). 
Ein Teil der Leistungen ist unbenotet; die in Klammern gesetzte Leistungspunktzahl benennt den Umfang 

der mit einer Note differenziert bewerteten Leistungen, die die Gesamtnote beeinflussen. 

Studienbereich(e) Leistungspunkte Note

Kernfach Französische Philologie, davon
l 10 LP für die Bachelorarbeit

90 (90) n,n
n,n

[60-LP-Modulangebot [XX] oder 
zwei 30-LP-Modulangebote [XX]]

60 (…) n,n

[Allgemeine Berufsvorbereitung (ABV) oder 
Lehramtsbezogene Berufswissenschaft für Integrierte 
Sekundarschulen und Gymnasien (LBW-ISS-GYM)]

30 (…) [BE/n,n]
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Anlage 4: Urkunde (Muster) 

  

F r e i e  U n i v e r s i t ä t  B e r l i n  
F a c h b e r e i c h  Ph i l o s o p h i e  u n d  G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n

U r k u n d e 

Frau/Herr [Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Bachelorstudiengang

Französische Philologie

erfolgreich abgeschlossen.

Gemäß der Prüfungsordnung vom 14. Februar 2018 (FU-Mitteilungen 11/2018)

wird der Hochschulgrad

Bachelor of Arts (B. A.)

verliehen.

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr]  (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan  Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
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